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Vorwort

Am 27. Januar 2009 fand im Haus am Dom in Frankfurt
am Main eine Fachtagung zu den „Arbeitsgelegenheiten

bei Kirche, Diakonie und Caritas“ statt. Eingeladen hatten
der „Sozialpolitische Arbeitskreis des Bistums Limburg“, das
„Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau“ und das „Diakonische
Werk in Hessen und Nassau“.

Mit dieser Tagung sollte vier Jahre nach Einführung der Ar-
beitsgelegenheiten der innerkirchliche Diskurs über die ethi-
sche Bewertung und die Praxis der Arbeitsgelegenheiten
fortgeführt werden. Die Tagung stellte insofern eine Zwi-
schenreflexion von Kirche, Diakonie und Caritas als Anbieter
von Arbeitsgelegenheiten dar. Die Ergebnisse der Tagung
zeigten, dass der Diskurs unbedingt weitergeführt werden
muss.

Aus diesem Grund haben sich die Veranstalter entschlos-
sen, das Referat von Prof. Dr. Matthias Möhring-Hesse
„Mitwirkung aus Not, nicht aus Überzeugung? – Vier Jah-
re Arbeitsgelegenheiten bei Kirche, Diakonie und Caritas“
und die Statements von Dr. Thomas Posern, Zentrum Ge-
sellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau, und Dr. Wolfgang Gern, Vorstands-
vorsitzender des Diakonischen Werkes in Hessen und Nas-
sau, zu veröffentlichen.
Mit der Gesetzesreform SGB II „Grundsicherung für Ar-
beitsuchende“ wurde in der Arbeitsmarktpolitik ein Para-
digmenwechsel von der aktiven zur aktivierenden Ar-
beitsmarktpolitik vollzogen. Dieser Paradigmenwechsel
war und ist in der wissenschaftlichen und öffentlichen Dis-
kussion heftig umstritten. Die Standpunkte dieser Kontro-
verse bewegen sich dabei – recht unversöhnlich – zwischen
„Hartz IV muss weg!“ und „Hartz IV ist ein arbeitmarktpo-
litischer Erfolg und ohne Alternative“.

Innerhalb des SGB II sind insbesondere die Arbeitsgele-
genheiten umstritten. Zu erinnern ist zum Beispiel an die
heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen, die in der Stadt

Wiesbaden über die Praxis der Arbeitsgelegenheiten
stattfanden, und bei denen auch die kirchlichen Anbieter in
der Kritik standen. Oder an das „Hartz-IV-Tribunal“ in Frank-
furt, das zu einer heftigen Kontroverse zwischen dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund Landesverband Hessen-
Thüringen und der „Werkstatt Frankfurt“ führte.

Es gibt viele Kritiker der Arbeitsgelegenheiten, beispiels-
weise der Bundesrechnungshof, der in seinem Bericht 2008
monierte, dass in vielen Fällen die Fördervoraussetzungen
nicht gegeben sind, das heißt dass das Kriterium der Zusätz-
lichkeit nicht eingehalten wird (Bericht in der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung vom 8.5.2008). Kritik kommt ebenso vom
Zentralverband des Handwerks, der ein Ende der Ein-Eu-
ro-Jobs fordert (Bericht in der Berliner Zeitung vom
19.5.2008).

Es gibt jedoch genauso Fürsprecher: Dazu gehören die Bun-
desregierung sowieso, die hessische Landesregierung, aber
beispielsweise auch die „Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit
in Hessen“ (LAG Hessen), der Träger der Caritas und der
Diakonie angehören. Die LAG Hessen befürwortet in ihrer
Broschüre „Ein Arrangement für die Aktivierung und Ver-
änderung von Menschen“ aus dem Jahr 2008 vorbehaltlos
das Instrument der Arbeitsgelegenheiten.

Auch in den Kirchen sowie in Caritas und Diakonie gibt es
unterschiedliche Auffassungen über die Arbeitsgelegen-
heiten. Der Deutsche Caritasverband sprang schon sehr
früh auf den damaligen Reformzug auf, indem er seine
Bereitschaft erklärte, Arbeitsgelegenheiten anzubieten.
Die anderen Wohlfahrtsverbände zogen rasch nach. Es
muss deshalb festgehalten werden, dass ohne die große
Bereitschaft der Wohlfahrtsverbände eine derartige Aus-
weitung der Arbeitsgelegenheiten nicht stattgefunden
hätte. Die Wohlfahrtsverbände haben daher eine gehörige
Mitverantwortung für die Praxis der Arbeitsgelegenheiten
übernommen. Im Caritasverband für die Diözese Limburg
e.V. (Diözesancaritasverband Limburg) wurde damals
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Vorwort

eine breite Diskussion über eine Beteiligung geführt.
Diese mündete darin, dass die meisten örtlichen Caritas-
verbände Kriterien erarbeiteten, an denen die Beteiligung
gemessen wird. Auch in der Diakonie wurden solche
Kriterien erarbeitet. Damit sollte eine ethische Legitimati-
onsbasis für das eigene Mittun geschaffen werden: Nur
wenn diese Kriterien, die unserem kirchlichen Selbstver-
ständnis entsprechen, eingehalten werden, werden wir
Arbeitsgelegenheiten anbieten.

Es gibt wohl kaum ein Gesetz, das so unter öffentlicher
Beobachtung steht wie das SGB II. Die Bundesregierung
hatte von Anfang an das SGB II als „lernende Gesetzge-
bung“ verstanden und selbst ein breites Evaluationspro-
gramm in Auftrag gegeben. Darüber hinaus fand auf
Bundesebene in Absprache mit der Bundesregierung ein
Sozialmonitoring der „Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege“ statt, und es gab eine Reihe von
Studien, die die verschiedensten Organisationen selbst in
Auftrag gaben. So veröffentlichte schon 2007 das Zentrum
Gesellschaftliche Verantwortung eine Studie mit dem
Titel: »„Ich hab’s mir nicht ausgesucht ...“ – Die Erfahrungen
der Betroffenen mit der Umsetzung und den Auswirkungen
des SGB II«. Auch der Sozialpolitische Arbeitskreis des
Bistums Limburg führt bereits seit einigen Jahren ein
Sozialmonitoring zum SGB II durch. Ein wichtiges Ergeb-
nis dieses Monitorings ist die Veröffentlichung von Thomas
Wagner „Draußen – Leben mit Hartz IV“ und aktuell die Ab-
schlussstudie des Monitoringprojektes unter der Frage-
stellung „Wie verändert das SGB II die Arbeit der Caritas?“.

Mit der Tagung sollte diese politische Kontroverse über die
Arbeitsgelegenheiten zur Sprache kommen, sollten die un-
terschiedlichen Einschätzungen aus der Praxis und der Ethik
zu Wort kommen und gemeinsame Perspektiven deutlich
werden.

Als ein wesentliches Ergebnis der Diskussion kann als zen-
traler Kritikpunkt in Richtung Wohlfahrtsverbände fest-

gehalten werden, dass sie sich vor allem an die von der Po-
litik gesetzten Rahmenbedingungen anpassen, sich jedoch
zu wenig mit der Formulierung einer alternativen Arbeits-
marktpolitik befassen. Zweifellos arbeiten die Anbieter von
Arbeitsgelegenheiten bei Kirche, Caritas und Diakonie
hoch professionell, trotzdem kollidiert das Instrument der
Arbeitsgelegenheiten mit ethischen Anforderungen – dies
macht der Beitrag von Möhring-Hesse sehr deutlich. Die
Wohlfahrtsverbände sind daher gefordert, neben einer
guten Sozialarbeit ein sozialpolitisches Lobbying für eine
andere Arbeitsförderung zu betreiben.
Dabei wurden bereits einige Veränderungsvorschläge
aus der Praxis heraus bei der Tagung genannt: So müsste
der mit dem § 16a SGB II beschrittene Weg in einen „Drit-
ten Arbeitsmarkt“ weiter ausgebaut und finanziell besser
ausgestattet werden. Arbeitsgelegenheiten müssten immer
Qualifizierung und Beratung beinhalten. Ebenso ist eine aus-
reichende sozialpädagogische Begleitung nötig, um ent-
sprechende individuelle Hilfe leisten zu können. Und: Ar-
beitsgelegenheiten sollten grundsätzlich freiwillig sein
und keine Zwangselemente beinhalten.

Die Diskussion über die Praxis der Arbeitsgelegenheiten ist
mit der Tagung nicht beendet. Diese Veröffentlichung will
einen Beitrag zur weiteren Auseinandersetzung mit dem
Thema leisten. Als Kirchen, Caritas und Diakonie haben wir
den Anspruch, Partner und Anwalt der Armen und Be-
nachteiligten zu sein. Dies ist ein hoher Anspruch, dessen
Einlösung immer wieder der Überprüfung bedarf.

Dr. Hejo Manderscheid
Vorsitzender des Sozialpolitischen 
Arbeitskreises des Bistums Limburg und 
Direktor des Caritasverbandes 
für die Diözese Limburg e.V.
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Statement: Wer wenig im Leben hat, braucht viel im Recht!

von Pfarrer Dr. Wolfgang Gern
Als im Sommer 2004 die Diskussionen um die Einführung
des SGB II begannen und bereits abzusehen war, dass
die so genannten Ein-Euro-Jobs als das vorrangige ar-
beitsmarktpolitische Instrument eingeführt werden sollten,
gab es in unseren Kirchen und Verbänden zu Recht vie-
le kritische Stimmen: Diese warnten vor der massenhaf-
ten Einführung solcher Arbeitsgelegenheiten, um nicht
womöglich selbst direkt oder indirekt dem Zuwachs
prekärer Beschäftigungsverhältnisse und dem Abbau
qualifizierter und tariflich entlohnter Stellen Vorschub zu
leisten. Unsere sozialen Qualifizierungsbetriebe waren von
dieser Kritik insofern nicht betroffen, da sie kein Er-
werbsinteresse verfolgen, sondern ihre Kernaufgabe
ausschließlich in der individuellen Förderung, Qualifizie-
rung und sozialpädagogischen Begleitung langzeitar-
beitsloser Menschen besteht. Aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrungen mit der „qualifizierenden Beschäftigung“ im
Rahmen der Programme „Arbeit statt Sozialhilfe“ und „Aus-
bildung statt Sozialhilfe“ sowie der im Laufe der Jahre ge-
wonnenen Flexibilität, sich permanent auf neue Förder-
programme einstellen zu müssen, waren sie relativ
schnell in der Lage, die neuen Arbeitsgelegenheiten als
einen „Baustein“ der individuellen Unterstützung und
Förderung an den richtigen Stellen in ihr Qualifizierungs-
konzept einzubauen. Von Anfang an gab es das Anliegen,
klare sozialethische Kriterien und  Mindestanforderungen
an die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten zu for-
mulieren. Unsere gemeinsame Botschaft, auf die wir uns
noch vor Inkrafttreten des SGB II verständigt haben, war
und ist: „Arbeitsgelegenheiten sind sozialethisch mit
dem christlich-diakonischen Menschenbild nur verträglich,
wenn
— sie armutsfest und existenzsichernd sind;
— sie durch sinnstiftende Tätigkeit die persönliche

Lebenslage der Menschen fördern;
— die Rechte der arbeitenden Menschen gewahrt sind;
— es Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten

gibt;

— sie zeitlich begrenzt sind;
— sie andere Möglichkeiten der gesellschaftlichen und

persönlichen Integration stärken und fördern;
— sie zusätzlich zu regulärer, hauptamtlicher und

ehrenamtlicher Arbeit sind und diese weder
ersetzen noch erübrigen;

— sie einen Teil eines Integrationsprozesses in regu-
läre Beschäftigungsverhältnisse darstellen.“

(aus der Arbeitshilfe „Grundsicherung für Arbeitsuchende
Teil II“ – herausgegeben vom Diakonischen Werk in Hes-
sen und Nassau im November 2004).

Die Diakonie lehnt „Ein-Euro-Jobs“ als Geschäftsmodell
ab; Arbeitsgelegenheiten sind nur im Rahmen einer qua-
lifizierenden Beschäftigung denkbar. 

Die Wurzelwerk gGmbH in Groß-Umstadt hatte sich be-
wusst bereits Ende 2004 mit Dr. Franz Segbers und den
Kolleginnen und Kollegen vom Ketteler-Cardijn-Werk
zusammengesetzt, um unsere ethischen Anforderungen
auf die konkreten Rahmenbedingungen vor Ort zu über-
tragen und anzuwenden. Wie sich das gemeinsame
„Leitbild“ trotz der restriktiven Gesetzeslage umsetzt,
und welche Ergebnisse vor Ort erzielt werden konnten, hat
der Vortrag von Reinhard Eilmes, Betriebsleiter in der Wur-
zelwerk gGmbH, am Beginn unserer Tagung eindrücklich
vor Augen geführt: 
Potenziellen Teilnehmer(inne)n der „qualifizierenden Be-
schäftigung“ – durchgeführt mit dem Instrument Arbeits-
gelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung – wird bei
der Wurzelwerk gGmbH grundsätzlich die Freiwilligkeit der
Teilnahme garantiert. Beide beteiligten Institutionen – der
Grundsicherungs- und der Qualifizierungsträger – ver-
pflichten sich gegenüber den Bewerber(inne)n zur um-
fassenden Information über die jeweiligen Arbeits- und
Qualifizierungsangebote, sodass diese auch mit „Wissen
und Willen“ über die Teilnahme entscheiden können. Sie
dürfen nicht zur Arbeitsaufnahme gedrängt werden. Das
Vorstellungsgespräch hat einen offenen Ausgang – nie
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fängt jemand ohne Vorstellungsgespräch an. Es gibt eine
Auswahl unterschiedlicher Arbeitsangebote ohne herab-
würdigende Tätigkeiten, klare Stellenbeschreibungen,
Beschreibung des Qualifizierungs- und Beratungsange-
botes und regelmäßige Befragungen der Teilnehmer(in-
nen) mit dem Instrument des „DGB-Indexes Gute Arbeit“.
In den Teilbereichen Belastung und Ressourcen liegt das
Ergebnis immer gut über dem Durchschnitt, so Reinhard
Eilmes. Beim Teilindex Einkommen und Sicherheit
„natürlich nicht“. Denn hier stoßen Qualifizierungsträger
an die gesetzlichen Grenzen des Machbaren und sind sich
natürlich darüber bewusst, dass die „Freiwilligkeit“ aufgrund
der ökonomischen Zwangslage letztlich doch so „freiwil-
lig“ nicht ist. Täglich haben sie vor Augen, was auch drei
Viertel der befragten „Ein-Euro-Jobber(innen)“ in der
vom DGB und der Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag ge-
gebenen Studie von Anne Ames gesagt haben: Dass sie
sich für den „Job“ gemeldet hätten oder mit der Zuweisung
einverstanden waren, „weil die Mehraufwandsentschädi-
gung wenigstens ein kleiner Zuverdienst zum Arbeitslo-
sengeld II ist“ – jedoch weit davon entfernt, armutsfest und
existenzsichernd zu sein. 

Die Umsetzung unserer Forderungen nach einem Re-
gelsatz in einer Höhe, von dem die Menschen in Würde
leben können, die Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohnes, der die Untergrenze des Einkommens be-
schreibt, die vor Armut schützt, sowie ein starker öffent-
lich geförderter Beschäftigungssektor würde die Lage der
Menschen hingegen entscheidend verbessern! Theoretisch
könnten Arbeitsgelegenheiten, wenn sie gut konzipiert sind,
eine Brücke in weiterführende Beschäftigung bauen.
Ohne einen Arbeitsmarkt, der am anderen Ende der
Brücke die Menschen aufnehmen kann, laufen sie jedoch
ins Leere und führen bei vielen Betroffenen im Nachhin-
ein zu Frustration und Enttäuschungen. Dies hat eine von
der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. in Auftrag ge-
gebene Studie zur Bilanzierung der „Ein-Euro-Jobs“ vor
Kurzem noch einmal deutlich bestätigt. Gut die Hälfte

derjenigen, die nach einer Arbeitsgelegenheit keine An-
schlussperspektive gefunden hatten, fühlten sich quasi in
die frühere Situation zurückversetzt; fast 40 Prozent wa-
ren entweder unsicher oder sogar deutlich der Ansicht,
dass sich ihre Situation verschlechtert habe. „Solange die
Menschen in ihren Arbeitsgelegenheiten tätig waren,
hegten sie offenbar eine optimistischere Erwartungshal-
tung und schöpften daraus Motivation. Mit wachsendem
zeitlichem Abstand scheinen aber diese positiven Ein-
schätzungen, Erwartungen und Hoffnungen enttäuscht
worden zu sein.“ Im Übrigen zeigte sich für den befragten
Personenkreis, dass „die Mehrzahl derjenigen, denen der
Sprung in eine irgendwie geartete Erwerbstätigkeit
gelungen ist, sich gleichwohl in einer instabilen und latent
gefährdeten Position befindet. Diese ist charakterisiert
durch Befristung der Beschäftigungsverhältnisse, gerin-
ge Lohnhöhen und Brüche in der Erwerbsbiographie. Auch
der hohe Anteil von Personen, die sich bereits wieder in
einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme befinden, belegt,
dass die Perspektive der nachhaltigen Integration in
Erwerbsarbeit hier überwiegend nicht gegeben ist.“
(Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, Bilanz zu Ein-Eu-
ro-Jobs, Juni 2009)

Es ist an der Zeit, dass für die Menschen, die seit Langem
arbeitslos sind und arbeiten wollen, verlässliche An-
schlussperspektiven an Arbeitsgelegenheiten zur Verfü-
gung gestellt werden. Bereits 1998 hatten die Kirchen in
ihrem Sozialwort gefordert, „Mittel und Wege zu finden, den
gesellschaftlichen Reichtum so einzusetzen, dass Arbeit
auch bezahlt werden kann“. Dazu gehört auch die For-
derung nach einer öffentlich geförderten Beschäftigung,
die auf Dauer angelegt ist, gleichwertig zur sonstigen
Beschäftigung verhandelt, tariflich entlohnt wird und eine
Durchlässigkeit zum allgemeinen Arbeitsmarkt gewähr-
leistet. Darauf haben wir uns ethisch verpflichtet, und dafür
müssen wir uns öffentlich wieder stärker zu Wort melden.
Arbeitsgelegenheiten kommen allenfalls als niedrig-
schwelliger Einstieg und zur Überbrückung in Frage.

Statement: Wer wenig im Leben hat, braucht viel im Recht!
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Jedoch sollte auch die zeitliche Dimension nicht starr
geregelt, sondern auf die individuellen Voraussetzungen
und Bedürfnisse der einzelnen Menschen abzustimmen
sein.

Immerhin wurde mit der so genannten Jobperspektive der
Bundesregierung im Oktober 2007 und der Einführung des
§ 16e ins SGB II eine Hinwendung zu dem Thema dau-
erhafte Beschäftigung vollzogen; 100.000 Menschen
sollten zusätzlich in Beschäftigung gebracht werden.
Doch das Programm kommt eher wie eine Dampflok da-
her – schnaufend und nur sehr schleppend. In zwei Jahren
wurden erst knapp 30.000 Menschen erreicht; aufgrund
verschuldeter Haushalte können oft gerade die Kommu-
nen mit hoher Arbeitslosigkeit die erforderliche Komple-
mentärfinanzierung nicht aufbringen. Außerdem ist das
Programm auf einen sehr engen Personenkreis lang-
zeitarbeitsloser Menschen begrenzt, die durch besondere
Vermittlungshemmnisse wie zum Beispiel chronische
Krankheiten et cetera beeinträchtigt sind. Lang arbeitslose
Menschen mit weniger  Handicaps können über den § 16e
SGB II nicht gefördert werden; doch sie brauchen eben-
so Jobperspektiven.

Als Diakonie betrachten wir es wie andere Wohlfahrts-
verbände auch als unsere Aufgabe, Rechtsansprüche
einzuklagen, wo Rechte versagt sind. Leistungsberechtigte
dürfen nicht zu Bittsteller(inne)n gemacht werden, denen
der Anspruch auf Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
versagt bleibt. Die alte Forderung, Arbeit statt Arbeits-
losigkeit zu finanzieren, gehört wieder auf die Tagesord-
nung. Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche
in Deutschland hatte dazu im Jahr 2006 ein Finanzie-
rungskonzept vorgelegt, das so genannte Passiv-Aktiv-
Transfer-Modell (PAT), das in anderen Wohlfahrtsver-
bänden und bereits in Teilen der Politik Unterstützung
gefunden hat. Unter dem PAT wird die Umwandlung der
passiven Leistungen (Arbeitslosengeld II, Kosten der
Unterkunft …) in ein Arbeitsentgelt verstanden. Findet

dieser Transfer statt, ist nur noch ein relativ geringer Zu-
schussbetrag notwendig, um zusätzliche sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen. Volks-
wirtschaftlich gerechnet werden die Haushalte des Bun-
des und der Kommunen dabei langfristig sogar entlastet.
Was also hindert die Politik daran, diesen Weg in die Zu-
kunft zu öffnen? Es liegt viel Arbeit brach, und die Unter-
finanzierung sozialer Dienstleistungen ist kein Natur-
gesetz, sondern politisch verursacht. Die Zukunft der Ar-
beit liegt in personennaher Arbeit für und mit den Men-
schen: im Dienst am Menschen, für die Umwelt, für ein
blühendes Gemeinwesen. Dass diese Bereiche unter-
versorgt bleiben oder gar weiter reduziert werden, dürfen
wir nicht hinnehmen. Wir brauchen den Aufbruch in eine
soziale Dienstleistungsgesellschaft, die die Arbeit für
und am Menschen wertschätzt und fördert, die die bereits
etablierten Felder der qualifizierenden Beschäftigung
stärkt und darüber hinaus neue Beschäftigungspotenziale
erschließt. Das sichert den Zusammenhalt und damit auch
die Zukunft unserer Gesellschaft. 

Statement: Wer wenig im Leben hat, braucht viel im Recht!

Pfarrer Dr. Wolfgang Gern
ist Vorstandsvorsitzender 
des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau
und Sprecher der Nationalen Armutskonferenz.
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„Mitwirkung aus Not, nicht aus Überzeugung? –
Vier Jahre Arbeitsgelegenheiten bei Kirche, Diakonie und Caritas“

von Prof. Dr. Matthias Möhring-Hesse

Vor der „Agenda 2010“ des damaligen Bundeskanzlers
Gerhard Schröder führten die Arbeitsgelegenheiten nach
dem alten Bundessozialhilfegesetz (BSHG) zumeist ein
Schattendasein im Maßnahmenkatalog der Sozialämter.
Nach Verabschiedung des zweiten Sozialgesetzbuches
(SGB II) und damit nach Einführung der Grundsicherung
für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II oder kurz ALG II)
wurden sie mit Beginn des Jahres 2005 zum wichtigsten
Förderinstrument des nunmehr aktivierenden Sozial-
staats gemacht – und massiv ausgebaut. „Erwerbsfähige
Hilfebedürftige“, also Menschen, die im Sinne des SGB II
als erwerbsfähig und in Folge ihrer Arbeitslosigkeit hilfe-
bedürftig gelten,1 die auf anderem Wege nicht in Er-
werbsarbeit, Ausbildung oder Qualifizierung hinein vermittelt
werden können („Ultima Ratio“), erhalten über dieses Ins-
trument die „Gelegenheit“, außerhalb regulärer Beschäf-
tigung für eine befristete Zeit 2 und für höchstens 30 Wo-
chenstunden 3 unter mit regulärer Beschäftigung ver-
gleichbaren Bedingungen zu arbeiten. Zusätzlich zum ALG
II erhalten sie während dieser Zeit eine Mehraufwands-
entschädigung, das heißt einen geringen Stundensatz von
ein bis zwei Euro, weswegen diese Arbeitsgelegenheiten
im Volksmund und zum Ärgernis der politisch Verant-
wortlichen und vieler Arbeitsförderer „Ein-Euro-Jobs“
heißen. Arbeitsgelegenheiten sind nicht sozialver-
sicherungspflichtig.4 Mit dem Angebot der Arbeitsgele-
genheit werden Träger, vor allem aus dem Bereich des öf-
fentlichen Dienstes und der Non-Profit-Unternehmen be-
auftragt (vgl. Bellmann/Hohendanner/Promberger 2006,
204f.) – und zwar unter den Auflagen, dass ein öffentliches
Interesse an den ausgeführten Tätigkeiten besteht, dass
diese Tätigkeiten ohne die Förderung nicht, nicht in diesem
Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchge-
führt werden („Zusätzlichkeit“), dass mit deren Einrichtung
einzelwirtschaftlichen Unternehmen keine Wettbewerbs-
nachteile entstehen, und dass keine reguläre Beschäftigung
verdrängt wird. Im Gegenzug erhalten die Träger für jeden

Erwerbslosen, der eine ihrer Arbeitsgelegenheiten wahr-
nimmt, eine Pauschale von bis zu 500 Euro, mit der die ent-
stehenden Ausgaben für Qualifizierung und weitere Kosten
abgegolten werden (vgl. Simon 2007, 5f.).

Im ersten Jahr des zweiten Sozialgesetzbuches, also 2005,
wurden bereits mehr als 600.000 Arbeitsgelegenheiten an-
geboten, in den folgenden Jahren bis 2008 waren es je-
weils mehr als 750.000 (vgl. Wolff/Hohmeyer, 1; DGB
2009). Damit wurden die „Ein-Euro-Jobs“ zum meist ge-
nutzten Förderinstrument, obgleich laut SGB II andere För-
derungsinstrumente, etwa Arbeitsgelegenheiten der Ent-

1 Erwerbsfähig gelten dem SGB II (§§ 7 und 9) die Personen, die
das 15. Lebensjahr vollendet, das 65. aber noch nicht erreicht
haben, und mindestens drei Stunden täglich arbeiten können.
Hilfebedürftig sind die Erwerbsfähigen, sofern sie ihren eigenen
Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer
Bedarfsgemeinschaft Lebenden sowie ihre Eingliederung in ei-
ne Beschäftigung nicht aus eigenen Kräften und Mitteln decken
bzw. leisten können. Als dritte Eigenschaft der Leistungs-
berechtigten nennt das SGB II, dass die erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik
Deutschland haben.
2 Nach Auskunft der Agentur für Arbeit bestehen zwar keine fes-
ten Fristen, allerdings, sollen durch die Arbeitsgelegenheiten „kei-
ne dauerhaften »Ersatzbeschäftigungen« geschaffen werden. Da-
her sollte die individuelle Zuweisungsdauer der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen in Zusatzjobs zeitlich begrent werden“ (BfA2007,
13). So dauerten zumindest im Jahr 2005 fast drei Viertel der Teil-
nahmen an Arbeitsgelegenheiten nicht länger als ein halbes Jahr,
vgl. Wolff/Hohmeyer 2008, 2.
3 Neben den Arbeitsgelegenheiten sollen die Erwerbslosen
genügend Zeit für „Eigeninitiativen für die berufliche Integration“
haben, weswegen die Beschäftigungszeit 30 Stunden
wöchentlich nicht überschreiten soll (vgl. ebd.). In Hessen reichen
im Land Hessen die tatsächlichen Arbeitszeiten von 15 bis 38,5
Wochenstunden, zumeist wird die Obergrenze von 30 Stunden
eingehalten (vgl. Simon 2007, 4f.).
4 Als Bezieher von ALG II sind „Ein-Euro-Jobber“ allerdings kran-
ken-, pflege- und rentenversichert.
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geltvariante, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)
oder Qualifizierungsmaßnahmen vorrangig zur Anwendung
kommen sollen. Tatsächlich trifft der gesetzlich so nicht vor-
gesehene Boom der „Ein-Euro-Jobs“ auf einen gleichzei-
tigen Abbau bei der öffentlich geförderten Beschäftigung,
sodass inzwischen nur noch wenige Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen angeboten werden und die Struk-
turanpassungsmaßnahmen (SAM) auslaufen (vgl. Statistik
der BfA 2009a, 61ff.; vgl. auch Schuldt 2006, 39; ders.
2008). Ein Blick auf die Einsatzfelder der Arbeitsgelegen-
heiten lässt vermuten, dass sie den Platz der rückläufig
geförderten Beschäftigungsmaßnahmen eingenommen
haben, dass also die SGB-II-Träger, die ARGEn und Kom-
munen, ihre Maßnahmen und Einrichtungen von Maß-
nahmen der öffentlichen Beschäftigung auf die Arbeits-
gelegenheiten umgestellt haben (vgl. Bellmann/Hohen-
danner/Promberger 2006, 206).

Der hochgerechnete Anteil der „Ein-Euro-Jobber“ an der
Gesamtbeschäftigung lag nach Auskunft des IAB-Be-
triebspanels im Jahre 2005 bei knapp einem Prozent, bei
den „Organisationen ohne Erwerbscharakter“ dagegen bei
etwa zehn Prozent. Wie viele davon Einrichtungen der frei-
en Wohlfahrtspflege sind, wird im IAB-Betriebspanel
offenbar nicht erfasst. Allerdings dürfte der Anteil der frei-
en Wohlfahrtspflege groß sein, dürften also die von den
Wohlfahrtsverbänden getragenen oder von ihnen zumin-
dest betreuten Einrichtungen – neben den öffentlichen Ein-
richtungen – dominante Anbieter von Arbeitsgelegenhei-
ten sein. Ohne die tatkräftige Mitwirkung der Wohlfahrts-
verbände wäre jedenfalls der kurzfristige und massive
Ausbau der Arbeitsgelegenheiten nicht möglich gewesen.
Zwar haben sie diese Fördermaßnahme nicht „erfunden“
und deren Boom nach Inkrafttreten des SGB II nicht
betrieben. Auch nutzen nicht alle Wohlfahrtsverbände
beziehungsweise  nicht alle Träger und Einrichtungen in-
nerhalb der verschiedenen Wohlfahrtsverbände die
Arbeitsgelegenheiten gleichermaßen, so sie sich entwe-
der auf dem Feld der Beschäftigungsförderung nicht oder

nur wenig engagieren oder aber dieses Förderinstrument
bewusst meiden. Doch indem die Wohlfahrtsverbände –
über alle diese Unterschiede hinweg – den massiven Aus-
bau der Arbeitsgelegenheiten erst möglich gemacht
haben, tragen sie für dieses Förderinstrument eine
große Mitverantwortung. 

Daher ist die gemeinsame Initiative aus der Diakonie und
Caritas, aus der evangelischen und der katholischen Kir-
che heraus zu begrüßen, nach vier Jahren die „Arbeits-
gelegenheiten bei Kirche, Diakonie und Caritas“ zu
bilanzieren. Was aber kann ich als wissenschaftlicher
Sozialethiker zu einer solchen Bilanz beitragen, so die
Sozialethik weder an der Bereitstellung und Durch-
führung von Arbeitsgelegenheiten beteiligt ist und daher
nicht auf eigene Erfahrungen reflektieren kann noch über
eine entsprechende Empirie zu den Arbeitsgelegenheiten,
deren Wirkung und Wirksamkeit verfügt und damit
nichts zu einer systematischen Bestandsaufnahme bei-
tragen kann? Zwar werde ich mich von sozialwissen-
schaftlicher Empirie informieren lassen. Aber auch wenn
ich auf möglichst junge Veröffentlichungen zugreife,
werde ich nur über ein gegenüber den im Feld tätigen
Akteuren veraltetes Wissen haben. Diese werden diese
Veröffentlichungen bereits längst zur Kenntnis genommen
haben; sie sind darüber hinaus der darin veröffentlichten
Empirie einen Schritt voraus – und machen womöglich
alles immer schon ganz anders, als es mit großem wis-
senschaftlichen Aufwand gerade erhoben wurde. In der
Bilanzierung der „Arbeitsgelegenheiten bei Kirche, Diakonie
und Caritas“ vertritt die mit mir hinzugeladene Sozialethik
also ein veraltetes Wissen – und hat wenig Chancen, etwas
Neues sagen zu können.

Vermutlich trägt man mir meine Ignoranz aber nach – und
erwartet von mir als Sozialethiker stattdessen besondere
Kompetenzen bei der Bewertung des Sachstands vier
Jahre nach Inkrafttreten des SGB II und darüber hinaus
Orientierungen für dessen Änderung. Aber auch auf
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diesem Feld wird die Sozialethik kaum Neues leisten kön-
nen. Sie wird stattdessen „Eulen nach Athen tragen“, also
Wertungen vornehmen, die Akteure in Kirche, Diakonie
und Caritas schon vorher hatten, und Orientierungen emp-
fehlen, die ihr Handeln bereits bestimmen. Allenfalls mag
die Ethik dabei eine größere Entschiedenheit aufbringen,
da sie als wissenschaftliche Disziplin vom Zwang zu han-
deln entlastet ist, deshalb im Feld nicht verankert und mit
den dortigen Routinen und Selbstverständlichkeiten
nicht vertraut ist, keine Verantwortung für Einrichtungen,
für Beschäftigte sowie für Klienten und Klientinnen
trägt, ihre Orientierungen nicht durchsetzen und gegen
Widerstand durchhalten muss. So sie deshalb Wertungen
und Orientierungen mit einer Entschiedenheit vertreten
kann, die sich die im Feld tätigen Akteure gerade wegen
ihrer Vertrautheit, ihrer Einbindung und ihrer Verantwor-
tung nur schwer leisten können, mag die Sozialethik viel-
leicht doch etwas Produktives zur gesuchten Bilanz der
Arbeitsgelegenheiten beitragen.

1. Zur Ethik der Arbeitsgelegenheiten

Allein ihre Entschiedenheit qualifiziert aber die Sozialethik
noch nicht. Wie auch bei anderen Themenstellungen wird
sie als wissenschaftliche Disziplin daran gemessen, ob sie
ihre Wertungen und Orientierungen in konsistenter und
kohärenter Weise vorlegen kann – und dazu zunächst ein-
mal ihre normativen Grundlagen, gleichsam die Maßstäbe
für ihre Wertungen und Orientierungen offenlegen und mit
überzeugenden Gründen rechtfertigen kann. Auf dem an-
stehenden Themenfeld hat sie es damit recht einfach, da
die Arbeitsgelegenheiten als Teil der Arbeitsmarktreformen
von der Agenda 2010 ethisch hoch aufgeladen sind – und
sich ihre Bewertung auf die ihnen zugesprochenen Ziele
beziehen kann. Man muss also an die Arbeitsgelegenheiten
keinen fremden Maßstab anlegen und dazu normative Prin-
zipien oder Maximen – von woher auch immer – heran-
ziehen und diese dann aufwändig rechtfertigen. Man
kann stattdessen die den Arbeitsgelegenheiten zuge-

sprochenen Ziele als Maßstab für deren Bewertung her-
anziehen und dann auf eine aufwändige Rechtfertigung
verzichten: Da der Einsatz der Arbeitsgelegenheiten mit
diesen Zielen gerechtfertigt wird, rechtfertigt sich deren Prü-
fung an genau diesen Zielen wie „von selbst“.

Während der bundesdeutsche Sozialstaat mit den Sozi-
alversicherungen vor allem damit beschäftigt ist, erwor-
benen Lebensstandard auch bei Eintreten bestimmter, für
abhängig Beschäftigte typische Risikofälle abzusichern, zie-
len die sozialpolitischen Reformen der jüngeren Zeit kon-
zeptionell darauf, gesellschaftliche Zugehörigkeit für alle,
in der Bundesrepublik rechtmäßig Lebenden zu gewähr-
leisten und deshalb gesellschaftliche Ausgrenzung zu ver-
hindern beziehungsweise den davon Betroffenen oder
Bedrohten zur vollen gesellschaftlichen Zugehörigkeit zu
verhelfen. Auf genau dieses Integrationsziel wurden die auf
die Agenda 2010 gesetzten Reformen und wurde damit
auch das SGB II und die dort vorgesehenen Arbeitsge-
legenheiten angelegt. Weil Erwerbsarbeit ein maßgebliches
Moment der gesellschaftlichen Zugehörigkeit ist, sich der
Zugang zur Erwerbsarbeit auf den Arbeitsmärkten und in
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit dort gegenüber einer kritischen
und anspruchsvollen Arbeitskraftnachfrage entscheidet,
wurde die Beschäftigungsfähigkeit als wichtigste Voraus-
setzung der gesellschaftlichen Zugehörigkeit hervorge-
hoben – und andere Voraussetzungen nur von daher in den
Blick genommen. Der Sozialstaat soll zur Beschäfti-
gungsfähigkeit der Einzelnen dadurch beitragen, dass er
in die Motivation und Qualifikation der von Erwerbslosig-
keit bedrohten oder betroffenen Menschen „investiert“. Dass
dabei Arbeitslosigkeit auf individuelle Defizite der von
Arbeitslosigkeit Betroffenen zurückgeführt und damit die
strukturellen Ursachen der bestehenden Massenarbeits-
losigkeit verkannt werden, ist hinlänglich kritisiert worden
– und muss nicht noch einmal wiederholt werden. Von die-
sem schwerwiegenden Mangel einmal abgesehen, liegt in
diesem Programm der auf die Agenda 2010 gesetzten
Reformen ein Fortschritt: Gesellschaftliche Ausgrenzung
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wird als zentrale sozialpolitische Herausforderung aner-
kannt, und die Gewährleistung voller gesellschaftlicher
Zugehörigkeit wird zur bewussten, sogar zur primären Auf-
gabe der sozialstaatlichen Aktivitäten gesetzt. Weil
Erwerbsarbeit – zu Recht – als eine Bedingung der vollen
gesellschaftlichen Zugehörigkeit gesehen wird, wird dem
Sozialstaat auch eine eigene Verantwortung dafür zuge-
wiesen, Menschen in Beschäftigung zu bringen und dazu
zusätzliche Beschäftigung zu generieren. Die im SGB II vor-
gesehenen Arbeitsgelegenheiten sollen genau dieser
Aufgabe dienen, sollen nämlich besondere Risikogruppen
mit besonders großem Abstand vom Arbeitsmarkt in die
Nähe von Beschäftigung bringen, ihnen die Erfahrungen
von geregelter Arbeit vermitteln und so ihre Beschäfti-
gungsfähigkeit fördern. Diese Förderung gilt als einer der
ersten Schritte auf dem sozialstaatlich bereiteten Weg
(zurück) in die Erwerbsarbeit und damit in die Gesellschaft
all derer, die eigenständig und deshalb ohne sozial-
staatliche Unterstützung in Augenhöhe mit allen anderen
leben können.

Durch das Inklusionsziel sind die Arbeitsgelegenheiten
allerdings normativ noch nicht hinreichend bestimmt. Die
besondere Integrationsethik der Agenda 2010 hat nämlich
zwei gewichtige Implikationen. Galt die Sozialhilfe im al-
ten BHSG als ein Recht eines jeden, in der Bundesrepublik
rechtmäßig Lebenden, das zu gewährleisten der Sozial-
staat im Auftrag aller seiner Bürgerinnen und Bürger
verpflichtet ist, wird in den Hartz-Reformen eine gegen-
sätzliche Reziprozität anvisiert: Die Inanspruchnahme
sozialstaatlicher Leistungen erfüllt kein Solidaritätsrecht,
sondern begründet – im Gegenteil – die Pflicht auf
Gegenleistung („Keine Leistung ohne Gegenleistung“). Ent-
weder muss man sich an der Produktion von Kollektivgütern
beteiligen oder man muss sich zumindest mit großem
Engagement um die Beendigung des Leistungsbezugs
bemühen. Gerechtfertigt wird diese neue Reziprozität zwei-
fach: Dadurch, dass man sozialstaatliche Unterstützung in
Anspruch nimmt, begibt man sich in die Schuld derer, die

durch ihre Steuern und Beiträge diese sozialstaatlichen
Leistungen möglich machen, und man trägt diese Schuld
durch die sozialstaatlich aufgegebenen Leistungen wieder
ab. Gegenleistungen sind außerdem aus „therapeu-
tischen“ Gründen notwendig, damit sich die Bezieher sozial-
staatlicher Leistungen nicht daran gewöhnen und so, in
sozialstaatlicher Abhängigkeit gehalten, letztlich gesell-
schaftlich ausgegrenzt werden. Vor diesem Hintergrund
verstehen sich die Arbeitsgelegenheiten als Gegenleistung
für die im SGB II vorgesehene Grundsicherung für
erwerbsfähige, aber erwerbslose Menschen (vgl. dazu Koch
u.a. 2005, 421ff.).

Bei der Förderung der von Arbeitslosigkeit Bedrohten oder
Betroffenen rechnet der in den Hartz-Reformen neu pro-
grammierte Sozialstaat grundsätzlich mit fehlenden
Motivationen und sucht deren Widerwillen zu brechen und
Erwerbsfähige in ihrem eigenen Interesse zu aktivieren. Die
Förderung von Beschäftigungsfähigkeit ist mithin pater-
nalistisch angelegt, sofern „Paternalismus“ die Einfluss-
nahme auf Menschen gegen ihren Willen, aber zu ihrem
eigenen Wohl bedeutet (vgl. Dworkin 2002). Der in
professioneller sozialer Arbeit in vielen Situationen,
wenn auch graduell unterschiedlich notwendige Paterna-
lismus (vgl. Brumlik 1992) wurde in den Hartz-Reformen
in Sozialrecht gegossen – und auf diesem Wege gegenüber
den Empfängern von Leistungen nach SGB II und SGB III
durchgesetzt. In diesem Zusammenhang erscheinen die
Arbeitsgelegenheiten als erzieherische Maßnahme, um
fehlende oder unzureichende Arbeitsbereitschaft der
Erwerbslosen zu brechen, und als Instrument, deren
Leistungs- und Unterwerfungsbereitschaft zu kontrollieren.

Diese drei Ziele zusammen bestimmen die „Ein-Euro-Jobs“
– und rechtfertigen seine Ausgestaltung: Sie sollen normale
Beschäftigung imitieren, sind aber keine Beschäftigungs-
verhältnisse, sondern weichen davon vielfach ab. Zwar
gelten die „Ein-Euro-Jobber“ nicht mehr als erwerbslos,
gleichwohl sind sie nicht im eigentlichen Sinne erwerbstätig.

„Mitwirkung aus Not, nicht aus Überzeugung? –
Vier Jahre Arbeitsgelegenheiten bei Kirche, Diakonie und Caritas“
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Sie beziehen kein vertraglich vereinbartes Arbeitsein-
kommen, sondern lediglich eine Aufwandsentschädi-
gung zusätzlich zum ALG II. Sie gewinnen keine Ansprüche
im Rahmen der Sozialversicherungen, und sie fallen
außerdem nicht unter den Schutz des kollektiven Arbeits-
rechts. Diese Abweichungen von den für alle anderen
Erwerbstätigen (zumindest mehrheitlich noch) geltenden
Regelungen rechtfertigen sich durch die damit verfolgten
Ziele, wobei erst die drei Ziele zusammen diese Abwei-
chungen rechtfertigen. Ohne das Ziel, die Bezieher von
ALG II zu einer Gegenleistung anzuhalten und ihre
Arbeitsbereitschaft zu kontrollieren, ließe sich die Ausge-
staltung der Arbeitsgelegenheiten im Abstand von normaler
Erwerbsarbeit zumindest nicht plausibilisieren, so
beschäftigungsfördernde Maßnahmen ohne diese Ab-
weichungen größere Inklusionswirkungen hätten.
Genauso wenig können die Arbeitsgelegenheiten aber nur
als Instrument der Gegenleistung und der Kontrolle über-
zeugen, so man sich vermutlich auch dafür besser
geeignete Maßnahmen vorstellen könnte. Erst durch das
„Zugleich“ der drei genannten Ziele erscheinen die
Arbeitsgelegenheiten als eine sinnvolle Maßnahme für
diejenigen Erwerbslosen, die wegen mangelnder
Beschäftigungsfähigkeit auf den Arbeitsmärkten ohne
Erfolg bleiben und deshalb auf sozialstaatliche Grundsi-
cherung angewiesen sind.

Über die von ARGEn und Kommunen angewiesenen Ar-
beitsgelegenheiten fördert der Sozialstaat also nicht nur
— die Beschäftigungsfähigkeit von Erwerbslosen

(Inklusion);
sondern er sorgt zugleich dafür,
— dass Erwerbslose, sofern Empfänger der für sie vor-

gesehenen Grundsicherung, ihre durch den Leis-
tungsbezug entstandenen Schuldigkeiten abarbei-
ten (Gegenleistung für Leistung) und

— ihre Arbeits- und Unterwerfungsbereitschaft zeigen kön-
nen (Paternalismus).

Diese dreifach bestimmte Ethik „steckt“ in jeder Arbeits-

gelegenheit – und gilt deshalb nicht nur für den sie vor-
sehenden Sozialstaat und für die sie anweisenden ARGEn
und Kommunen, sondern auch für die Einrichtungen, die
die „Ein-Euro-Jobs“ dann letztendlich schaffen bezie-
hungsweise nutzen. Dass kirchliche Wohlfahrtsverbände
Arbeitsgelegenheiten bereitstellen, rechtfertigen sie vor
allem über das erst genannte Ziel, während die Mitwirkung
hinsichtlich des zweiten und dritten Ziels zumeist dethe-
matisiert, manchmal sogar ausdrücklich bestritten wird
(zum Beispiel LAG Arbeit in Hessen 2008), wohl aber zu-
meist irgendwie gewusst wird, zumindest aber gewusst
werden könnte. Indem sie Arbeitsgelegenheiten anbieten,
wirken Diakonie und Caritas – ob mit oder ohne Bewusst-
sein – nicht nur mit an der Förderung von Beschäfti-
gungsfähigkeit und darüber an der gesellschaftlichen Inklu-
sion der Noch-Erwerbslosen, sondern genauso an der
Einforderung von Gegenleistungen und an deren pater-
nalistischen Kontrolle. Und dies gilt selbst dann, wenn sie
mit den Arbeitsgemeinschaften oder Kommunen haben
vereinbaren können, dass sie Erwerbslose nicht gegen de-
ren Willen „beschäftigen“ und die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ihrer Maßnahmen auch bei Verstößen gegen
Förderauflagen nicht melden müssen. Das Ziel, Gegen-
leistungen zu erbringen und Arbeits- und Unterwer-
fungsbereitschaft zu kontrollieren, ist den Arbeitsgele-
genheiten inhärent, sodass man an deren Erfüllung auch
dann mitwirkt, wenn man sie nicht intendiert, zu deren
Erfüllung ausdrücklich nicht beitragen will und formal auch
nicht beitragen muss.

2. Auswirkungen auf die Erwerbslosen

Vier Jahre nach Inkrafttreten des Zweiten Sozialgesetz-
buches liegen empirische Untersuchungen zu den „Ein-
Euro-Jobs“ vor, wobei diese sich zumeist auf deren
Wirksamkeit als Förderungsinstrument, mithin auf deren
erstes Ziel beziehen. Die Ergebnisse der Wirkungsana-
lysen sind eher negativ: Geplant waren die Arbeitsgele-
genheiten als besondere Fördermaßnahme für Er-
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werbslose mit besonders schwierigen Eingliederungs-
chancen; sie sollten in einem ersten Schritt (wieder) mit
normaler Beschäftigung vertraut gemacht werden. Em-
pirisch lässt sich jedoch nicht feststellen, dass die
Arbeitsgelegenheiten besonders den Personengruppen an-
geboten werden, die – wie etwa ältere Erwerbslose,
Erwerbslose mit ausländischer Staatsangehörigkeit
oder arbeitslose Frauen ohne Berufsausbildung – nach-
weislich größere Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt
haben. „Es handelt sich bei den Teilnehmern nicht um ei-
ne Negativauswahl von Teilnehmern mit besonders
geringen Beschäftigungschancen“ (Wolff/Hohmeyer
2008, 3). In einer Befragung des IABs gab jeder Vierte der
befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Arbeits-
gelegenheiten an, dass für ihre beziehungsweise seine
Tätigkeit eine abgeschlossene Ausbildung erforderlich
gewesen ist; fast jeder zweite Befragte äußerte, das Glei-
che wie regulär Beschäftigte gemacht zu haben (vgl. DGB
2009, 9). All dies spricht dafür, dass Arbeitsgelegenheiten
auch Erwerbslose wahrnehmen, deren Beschäf-
tigungsfähigkeit durch diese Maßnahme nicht verbessert
werden kann, die also durch diese Maßnahme schlicht-
weg nicht gefördert werden.

2.1. Kein Weg in Beschäftigung und zu Einkommen

Geplant sind Arbeitsgelegenheiten als erster Schritt auf
dem Weg in die Beschäftigung und darüber zur vollen
Zugehörigkeit in die Gesellschaft, wozu auch der Bezug
eines Arbeitseinkommens gezählt wird, mit denen die Be-
troffenen ihren Lebensunterhalt ohne sozialstaatliche
Unterstützung bestreiten können. An diesem Versprechen
dürfen sie – vier Jahre nach Einführung – gemessen wer-
den. Im Vergleich zu den klassischen Fördermaßnahmen
haben die Arbeitsgelegenheiten zwar einen schwächeren
„Einsperreffekt“, halten also die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in vergleichsweise geringem Maß davon ab,
während der laufenden Maßnahme eine reguläre Be-
schäftigung aufzunehmen (vgl. Wolff/Hohmeyer 2008, 4).

Weniger positiv sieht es jedoch mit der Wirksamkeit nach
Abschluss der Maßnahmen aus: Lediglich bei den teil-
nehmenden Frauen lässt sich im Vergleich mit nicht teil-
nehmenden Erwerbslosen eine um einen Prozentpunkt
(Ostdeutschland) beziehungsweise um fast drei Pro-
zentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit feststellen, 20
Monate nach Maßnahmebeginn eine ungeförderte sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung zu „haben“. Bei
den teilnehmenden Männern hingegen „ist der Effekt nahe
Null, mit ansteigender Tendenz“ (vgl. ebd., 5). Zwei
Jahre nach Maßnahmebeginn ist der Anteil der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, die nicht mehr auf ALG II ange-
wiesen sind, mit zwei bis drei Prozentpunkte niedriger als
bei den Personen, die bei deren Maßnahmebeginn
ebenfalls erwerbslos waren, aber im Gegensatz zu diesen
keine Arbeitsgelegenheit wahrgenommen haben (vgl.
ebd., 5; siehe dazu auch Graf/Rudolph 2009). Dass für die
Arbeitsgelegenheiten zumindest bei Frauen eine schwa-
che Wirksamkeit in Richtung regulärer Beschäftigung, aber
auch bei ihnen keine Wirksamkeit in Richtung selbst-
ständiger Einkommen ohne Bedarf an sozialstaatlicher
Unterstützung festgestellt werden kann, lässt sich dadurch
erklären, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
durch die Arbeitsgelegenheiten an prekäre Beschäftigung
gewöhnt werden und deshalb nach ihren Fördermaß-
nahmen schlechter bezahlte Beschäftigung leichter ak-
zeptieren als ungeförderte Erwerbslose – und damit
auch nach ihrer „erfolgreichen“ Eingliederung in
Erwerbsarbeit auf ergänzendes ALG II angewiesen sind
(vgl. Wolff/Hohmeyer 2008, 5).

Vergleichsweise hohe Eingliederungseffekte zeigen sich
bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die vor Beginn ih-
rer Maßnahme lange nicht mehr beziehungsweise noch
nie regulär beschäftigt gewesen waren. Das spricht
dafür, „dass Ein-Euro-Jobs vor allem langfristig erwerbs-
lose Personen wieder zurück an den Arbeitsmarkt führen
können“ (Wolff/Hohmeyer 2008, 8). Dagegen sind die Ein-
gliederungswirkungen für Erwerbslose, die im Jahr vor
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Maßnahmebeginn eine Beschäftigung „hatten“, negativ, bei
Männern sogar stark negativ. Als ineffektiv erweisen
sich die Arbeitsgelegenheiten auch bei den unter 25-Jähri-
gen, obgleich gerade ihnen diese Fördermaßnahme
besonders häufig und – was die SGB II-Träger angeht –
gerne „angeboten“ wird (vgl. ebd., 6).

Für die von ihnen durchgeführten Arbeitsgelegenheiten ver-
weisen die kirchlichen Wohlfahrtsverbände zum Teil auf
deutlich bessere Zahlen (vgl. Fix/Vogt-Wuchter 2007, 23;
siehe für 17 Modellstandorte der Caritas Buskotte/Mein-
herz 2008, 24f.). Möglicherweise gelingt es in ihren Ein-
richtungen besser, sich auf die eigentliche Zielgruppe zu
konzentrieren, etwa indem sie die angebotenen Arbeits-
gelegenheiten in besonderen Beschäftigungsgesell-
schaften ausgliedern, sich dort auf Erwerbslose mit ent-
sprechenden Beschäftigungshemmnissen spezialisie-
ren und geeignete Arrangements mit Arbeitsagenturen oder
Kommunen aushandeln können. Vielleicht verdanken
sich die besseren Zahlen aber auch nur der unterkom-
plexen Anlage ihrer Evaluationen, so etwa die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer nicht mit ungeförderten
Erwerbslosen verglichen oder die Wirkungen auf nach-
folgende Beschäftigung oder selbstständige Einkommen
nicht langfristig verfolgt werden – und mit den zur Verfü-
gung stehenden Erhebungsmöglichkeiten wohl auch
nicht verglichen beziehungsweise verfolgt werden können.

Da die Arbeitsgelegenheiten zwar bei der gesetzlich vor-
gesehenen Zielgruppe, also bei Erwerbslosen mit lang
andauernder Arbeitslosigkeit, nicht aber bei den tatsäch-
lichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine positive Wir-
kung auf nachfolgende Beschäftigung haben, muss damit
gerechnet werden, dass die Arbeitsgelegenheit  für viele
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht den verspro-
chenen ersten Schritt in Beschäftigung, sondern nur einen
Schritt auf ihrem langen Marsch durch die sozialstaatlich
betreute Arbeitslosigkeit bedeuten. Was das für die Be-
troffenen heißt, wie sie die frustrierten Erwartungen und

Versprechen verarbeiten und wie diese Erfahrungen auf
ihre Beschäftigungsfähigkeit zurückwirken, wird in den
Wirkungsanalysen nicht untersucht. Werden jedoch die
Betroffenen befragt, zeigt sich, dass sie im Verlauf ihrer
Maßnahme häufig, wenn auch nicht mehrheitlich hoffen,
dass ihnen diese Maßnahme beruflich nützen wird.
Allerdings hatten sie nach Beendigung der Maßnahme
mehrheitlich den Eindruck, dass diese ihnen nicht genutzt
hat (vgl. Ames 2007, 68f.; siehe auch dies. 2008, 98ff.).
Angesichts dieser „Wirkungsanalyse“ durch die „Ein-Eu-
ro-Jobber“ sollte man davon ausgehen, dass zwischen
Arbeitsgelegenheiten auf der einen und der intendierten
Beschäftigungsfähigkeit auf der anderen Seite kein ein-
deutig positiver Zusammenhang bestehen muss. Und man
sollte damit rechnen, dass Arbeitsgelegenheiten Be-
schäftigungsfähigkeit auch zerstören können – und
zumindest für einen Teil der „Ein-Euro-Jobber“ tatsächlich
so wirken.

2.2. Subjektivierung der Kontrolle

In den vorliegenden Wirkungsanalysen werden die
Arbeitsgelegenheiten vor allem an dem Ziel gemessen, die
Beschäftigungsfähigkeit von Erwerbslosen zu fördern.
Hinsichtlich der beiden anderen, mit den „Ein-Euro-
Jobs“ gleichermaßen verfolgten Ziele, die Bezieherinnen
und Bezieher von ALG II zu Gegenleistungen heranzu-
ziehen sowie ihren Lebensstil zu beeinflussen, dabei vor
allem deren Arbeits- und Kooperationsbereitschaft auch
gegen fehlenden oder unzureichenden Willen durchzu-
setzen, liegen deutlich weniger Untersuchungen vor. Ein
Blick in die Statistik der Arbeitsagentur zeigt, dass von den
im Jahr 2008 gegen Bezieher von ALG II ausgesproche-
nen 750.000 Sanktionen über 115.000 dadurch begrün-
det wurden, dass sich die Betroffenen geweigert haben,
zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit oder
sonstige vereinbarte Maßnahmen aufzunehmen, aus- oder
fortzuführen (vgl. BfA 2009b; vgl. dazu auch Berliner Kam-
pagne 2008). Während also die Arbeitsgelegenheiten, wie

15

2.2. Subjektivierung der Kontrolle



„Mitwirkung aus Not, nicht aus Überzeugung? –
Vier Jahre Arbeitsgelegenheiten bei Kirche, Diakonie und Caritas“

16

vom Gesetzgeber vorgesehen, mit Sanktionen begleitet
werden, konstatieren die Arbeitsvermittler in Arbeits-
agenturen, Arbeitsgelegenheiten oder Kommunen, die
diese Sanktionen verfügen, dass die große Mehrheit der
von ihnen betreuten Erwerbslosen bereit und willig sind,
eine Beschäftigung aufzunehmen, und somit die Erwar-
tungen des SGB II (beziehungsweise SGB III) erfüllen.
Zumindest äußerten sich alle der in einer qualitativen Unter-
suchung befragten Vermittlerinnen und Vermittler in
diese Richtung (vgl. Behrend 2008; ausführlicher: Ludwig-
Mayerhofer/Behrend/Sondermann 2009). Nur ein kleiner
Teil – genannt werden 10 bis 20 Prozent – sei unwillig und
gegenüber dem gesetzlichen Aktivierungsauftrag der
Arbeitsvermittler unkooperativ, ein anderer, noch kleine-
rer Teil dagegen willig, aber unfähig. In der Einschätzung
der Vermittler erwarten die Erwerbslosen von ihnen die Ver-
mittlung einer Stelle, wohingegen sie diese Erwartungen
aus Mangel an Angeboten nicht erfüllen können, ihre „Kun-
den“ deswegen enttäuschen müssen – und lediglich auf
Fördermaßnahmen und dabei häufig auf die Arbeitsge-
legenheiten zurückgreifen. Dabei lässt sich unterschied-
lichen Befragungen entnehmen, dass sich die „Ein-Euro-
Jobber“ dennoch zumeist selbst und damit freiwillig für die
„Ein-Euro-Jobs“ melden, zumindest aber mit ihrer
Zuweisung einverstanden sind (vgl. etwa Ames 2007, 66;
dies. 2008, 92f.). Knapp die Hälfte erhofft sich von ihrem
„Ein-Euro-Job“ die Übernahme in eine reguläre Stelle, wird
aber nach Abschluss der Maßnahme wiederum mehr-
heitlich enttäuscht (vgl. Kettner/Rebien 2007, 53ff.). Die
überwiegende Mehrheit gibt als Grund für ihre freiwillige
Teilnahme an, dass man zusätzliches Geld zum ALG II
braucht oder eine sinnvolle Tätigkeit verrichten will (vgl.
Ames 2007, 67; dies. 2008, 94). Eines besonderen
Drucks ihrer Arbeitsvermittler, vor allem des Einsatzes von
Sanktionen, hat es bei der überwiegenden Mehrheit der
„Ein-Euro-Jobber“ jedenfalls nicht bedurft. 

Den mit den Arbeitsgelegenheiten verfolgten Zielen,
Gegenleistungen für sozialstaatliche Unterstützungs-

leistungen einzufordern sowie die Arbeits- und Koopera-
tionsbereitschaft von Erwerbslosen zu kontrollieren,
kommen die ALG II beziehenden Erwerbslosen also zu-
meist von selbst nach, sie „wollen“ also Gegenleistungen
für ihre Unterstützung erbringen und „wollen“ ihre Ko-
operationsbereitschaft zeigen. Weil so aber die Ziele zu-
meist durch die Erwerbslosen erfüllt werden, muss man
sie seitens der, die Arbeitsgelegenheiten anweisenden Stel-
len sowie der Einrichtungen, in denen diese dann ange-
boten werden, gar nicht mit großem Aufwand umsetzen.
Dass sie dennoch diese Ziele vertreten und das Instrument
der Arbeitsgelegenheiten auch diesen Zielen dient, wird
dadurch aber zumeist nicht auffällig – und kann deswe-
gen von den Verantwortlichen in den ARGEn und Kom-
munen und erst recht in den Einrichtungen erfolgreich
„ignoriert“ werden.

Auch wenn es zumeist keiner äußeren Zwangsmaßnah-
men bedarf, um die neue Reziprozität und erwartete Ko-
operationsbereitschaft durchzusetzen, wird (nicht nur) über
das Angebot von Arbeitsgelegenheiten eine subtilere
Kontrolle von Erwerbslosen ausgeübt, werden nämlich die
im SGB II eingebauten Zwänge von den Erwerbslosen
verinnerlicht, und werden sich zudem die eigene
Arbeitslosigkeit selbst und der Bezug von sozialstaatlicher
Unterstützung als „Schuld“ zugeschrieben.
Nicht zuletzt über die „Ein-Euro-Jobs“ werden Erwerbslose
daran gewöhnt, ihre eigenen Berufs- und Lebensideale auf-
zugeben und sich den „Anforderungen des Arbeitsmark-
tes“ zu unterwerfen. Es wird ihnen zudem vermittelt, ihr
Scheitern auf dem Arbeitsmarkt eigenen Defiziten
hinsichtlich Mobilität, Qualifikation oder Motivation und da-
mit letztlich sich selbst zuzurechnen und sich wegen des
Bezugs sozialstaatlicher Unterstützung gegenüber der
„Gemeinschaft“ und dem Staat „schuldig“ zu wissen. Durch
die freiwillige Meldung beziehungsweise die einver-
ständliche Zuweisung zeigen Erwerbslose gegenüber ihren
Vermittlern und Förderern, aber nicht zuletzt auch sich
selbst ihre Motivation zur Erwerbsarbeit und ihre Bereit-
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schaft, an den eigenen Defiziten zu arbeiten und sich, was
Einkommen, Absicherung und Rechte angeht, „ganz un-
ten“, eben im Bereich der „Ultima Ratio“, fördern zu las-
sen – und erfüllen genau so die über die Arbeitsgelegenheit
laufende subjektivierende Kontrolle. Im Kontext der Akti-
vierungsstrategie des SGB II geht es bei den Arbeits-
gelegenheiten also nicht so sehr darum, Erwerbslose durch
äußere Interventionen zu bestimmten Tätigkeiten anzu-
halten. Es geht – wie Wolfgang Ludwig-Mayerhofer und
sein Projektteam in Auswertung ihrer qualitativen Unter-
suchung diagnostizieren – viel mehr darum, bei ihnen Hal-
tungen und Einstellungen durchzusetzen (vgl. Behrend
2008; Ludwig-Mayerhofer/Behrend/Sondermann 2009). Es
geht – wie die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit in Hes-
sen (ein Zusammenschluss von hessischen Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsgesellschaften, unter ihnen
auch Einrichtungen der Diakonie und Caritas) zutreffend
titelt – um die „Veränderung von Menschen“ (LAG Arbeit
in Hessen 2008).

Die hohe Freiwilligkeit der „Ein-Euro-Jobs“ und in diesem
Zusammenhang auch die von Caritas und Diakonie ger-
ne konstatierte Akzeptanz bei ihren Maßnahmenteilneh-
merinnen und -teilnehmern lässt sich – vor dem Hinter-
grund der erhobenen Einschätzungen von Vermittlern und
Erwerbslosen – als „Erfolg“ der subjektivierenden Kontrolle
über die Arbeitsgelegenheiten deuten. Allerdings sollte man
nicht die Kehrseite der intendierten „Veränderung von Men-
schen“ übersehen: Zumindest ein Teil der Erwerbslosen
kann die auf ihre Einstellungen und Haltungen abzielen-
den Arbeitsgelegenheiten zu eigenen Gunsten nutzen, also
die Fördermaßnahme in ihr strategisches Kalkül nehmen
und die ihnen „abverlangte“ Fördermaßnahme im eigenen
Interesse, dabei manchmal auch gegen die Absichten des
Gesetzgebers und gegen die Absichten ihrer Arbeitsför-
derer, einsetzen (vgl. Behrend 2008, 21).

2.3. Anstehende Vereindeutigungen?

Was die Wirksamkeit der Arbeitsgelegenheiten angeht, ist
die Bilanz nach vier Jahren hinsichtlich der drei damit zu-
gleich verfolgten Ziele höchst ungleich: Bezogen auf die
Ziele, Bezieher der Grundsicherung zu einer Gegenleistung
anzuhalten und deren Arbeits- und Kooperationsbereit-
schaft zu kontrollieren, scheinen die „Ein-Euro-Jobs“
gerade dadurch erfolgreich, als deren Zuweisung von den
betroffenen Erwerbslosen zumeist akzeptiert, wenn
nicht von ihnen sogar selbst betrieben wird, damit aber de-
ren Erfolg nicht sonderlich auffällig wird. Vergleichsweise
bescheiden sind hingegen die Erfolge bei der Förderung
der Beschäftigungsfähigkeit und damit bei der Integrati-
on in Erwerbsarbeit und darüber in die von Erwerbsarbeit
her gedachte Gesellschaft. Nicht zuletzt deshalb, weil die
Arbeitsgelegenheiten weit über die ursprünglich geplan-
te Zielgruppe hinaus eingesetzt werden, sind die „Ein-Eu-
ro-Jobs“ für viele der „geförderten“ Erwerbslosen nicht der
versprochene erste Schritt in die Beschäftigung. Es besteht
vielmehr der begründete Verdacht, dass die Arbeitsgele-
genheiten in vielen Fällen zur Beschäftigungsfähigkeit der
„Geförderten“ nicht beitragen, mehr noch: deren Be-
schäftigungsfähigkeit sogar schaden. Dass die Arbeits-
gelegenheiten weit über die eigentliche Zielgruppe hinaus
eingesetzt werden, dafür sind maßgeblich die beiden an-
deren zugleich verfolgten Ziele ursächlich, da eben nicht
nur die Beschäftigungsfähigkeit einer besonderen
Gruppe von Erwerbslosen gefördert, sondern generell der
Bezug von ALG II mit einer Gegenleistung beantwortet und
die Arbeits- und Kooperationsbereitschaft der Bezieher des
ALG II geprüft werden soll. So aber spricht Einiges
dafür, dass die erfolgreiche Erfüllung dieser beiden Ziele
die Erreichung des ersten Ziels der Arbeitsgelegenheiten
behindert.

Wenn aber die Arbeitsgelegenheiten die Beschäfti-
gungsfähigkeit der „Geförderten“ zumeist nicht verbessern
und ihnen deshalb auch nicht zu einer Beschäftigung,
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geschweige denn zur vollen gesellschaftlichen Zuge-
hörigkeit verhelfen können, dann fallen die Gründe weg,
mit denen diese Arbeitsgelegenheiten und insbesondere
die Abweichungen bei Einkommen, bei der sozialen
Sicherung und beim Arbeitsrecht sowie die mit ihnen
verbundenen besonderen Zumutungen gerechtfertigt
werden. Mehr noch: Entgegen der ihnen zugesprochenen
Inklusionsethik eröffnen die „Ein-Euro-Jobs“ für viele
keinen Weg in „normale“ Erwerbsarbeit; sie schieben viele
stattdessen in abweichende Formen der Beschäftigung,
erwirken somit aber das Gegenteil von Inklusion, bewir-
ken also gesellschaftliche Ausgrenzung. Damit verstärken
sie einen bestehenden Trend der bundesdeutschen
Arbeitsgesellschaft, dass nicht nur fehlende Erwerbsarbeit,
sondern zunehmend auch bestimmte Formen der
Erwerbsarbeit und die angesichts von Arbeitslosigkeit
geschaffene Ersatzarbeit Ursache dafür sind, dass ein
wachsender Teil der in einer Gesellschaft lebenden
Menschen nicht die mit allen anderen vergleichbaren Le-
bens- und Teilhabechancen hat, so nicht in Augenhöhe mit
allen anderen leben kann und in diesem Sinne
gesellschaftlich ausgegrenzt wird (vgl. dazu Möhring-Hesse
2008a).

Vermutlich weicht diese Bilanz nicht sonderlich von den
Einschätzungen der Professionellen in Arbeitsvermittlung
und -förderung, auch nicht von denen der politisch Ver-
antwortlichen ab. Immerhin wurden nur wenige Jahre nach
Inkrafttreten des SGB II und in Antwort auf bilanzierte
Unzulänglichkeiten „Umdeutungen“ bei den Arbeitsge-
legenheiten sowie „Umbauten“ bei den Förderinstru-
menten vorgenommen. Nach Auskunft der Bundesregie-
rung sollen die „Ein-Euro-Jobs“ inzwischen nicht mehr der
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit dienen, sondern
lediglich „Erkenntnisse über Eignungs- und Interessen-
schwerpunkte einschließlich Qualifikationen sowie Moti-
vations- und Arbeitsbereitschaft“ (Bundesregierung
2008, 3) ermöglichen und darüber „wichtige Hinweise für
die Förderung und Strategien zur Arbeitsaufnahme der

erwerbsfähigen Hilfebedürftigen liefern“ (ebd.). Das erste,
bislang nur unzureichend realisierte Ziel wird damit vom
dritten, mit gutem Erfolg verfolgten Ziel her interpretiert
– und deutlich relativiert. Zugleich werden die Arbeitsge-
legenheiten hinsichtlich des ersten Ziels „nachgebessert“,
indem eine stärkere Qualifizierung vorgesehen und die
Dauer der Maßnahmen verlängert wird, so aber die „Ein-
Euro-Jobs“ nachträglich an die klassischen Förderinstru-
mente angepasst werden. Und schließlich setzte der
Gesetzgeber mehrere Änderungen des SGB II in Kraft (vgl.
Baethge-Kinsky u.a. 2008, 34ff.) und damit zum Beispiel
die Arbeitsgemeinschaften und Kommunen in die Lage,
die „normale“ Beschäftigung von Menschen mit individu-
ellen Vermittlungshemmnissen über einen Beschäfti-
gungszuschuss zu fördern. Außerdem wurde die Mög-
lichkeit einer freien Förderung vorgesehen, damit die SGB-
II-Träger zehn Prozent eines Eingliederungstitels für
kreative und flexible Förderleistungen einsetzen können.
Auf diese neuen Instrumente setzen offenbar die
Arbeitsförderer (auch) in den Einrichtungen von Diakonie
und Caritas große Hoffnungen, so sie darüber eine
betreute Beschäftigung für die Menschen realisieren
wollen, die auf dem „ersten Arbeitsmarkt“ überfordert wer-
den und ohne besondere Betreuung auf dem „dritten
Arbeitsmarkt“ von Erwerbsarbeit gänzlich ausgeschlossen
würden. In ähnlicher Weise wurden auch Jugendliche mit,
wie es im Fachjargon heißt, besonderen Vermittlungs-
hemmnissen aus dem Förderprogramm der Arbeitsge-
legenheiten genommen; ihnen werden inzwischen
geeignetere Maßnahmen angeboten.

Wie bereits eingangs vermutet, kommt der vorgetragene
Beitrag der Sozialethik zur Bilanz der Arbeitsgelegenheiten
„zu spät“. Längst schon wurden aus den Erfahrungen mit
einer vierjährigen Praxis Konsequenzen gezogen, wurden
insbesondere mit den neuen Fördermaßnahmen für die
schwer in den „ersten Arbeitsmarkt“ eingliederbaren
Erwerbslosen Alternativen zu den Arbeitsgelegenheiten ge-
schaffen – für genau die Zielgruppe, für die diese
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Arbeitsgelegenheiten ursprünglich im SGB II vorgesehen
wurden, und bei der sich, wie gezeigt, eine positive, wenn-
gleich wenig dramatische Eingliederungswirkung nach-
weisen lässt. Von daher soll nun doch ein vorsichtiger Blick
in die Zukunft der Arbeitsgelegenheiten gewagt werden:
Wurden die Arbeitsgelegenheiten in der Vergangenheit
übermäßig, das heißt über die eigentliche Zielgruppe der
besonders schwer vermittelbaren Erwerbslosen hinaus
angewandt, werden in Zukunft genau dieser Zielgruppe
alternative Fördermaßnahmen angeboten; so wird sie ver-
stärkt aus dem Adressatenkreis der „Ein-Euro-Jobs“
genommen. Dagegen stehen denen, denen die Arbeits-
gelegenheiten nachweislich wenig bis gar nichts nützen
und denen sie möglicherweise sogar schaden, weiterhin
keine geeigneten Förderleistungen zur Verfügung. Allein
schon aus Mangel an Alternativen werden sie daher von
ihren Arbeitsvermittlern auf die Arbeitsgelegenheiten
verwiesen. Die Arbeitsgelegenheiten werden dann aber
zum „Vorrecht“ für die Erwerbslosen, deren Beschäfti-
gungsfähigkeit damit nicht gefördert, möglicherweise
darin sogar beschädigt wird. In dem Maße, wie dieser
Sachverhalt auffällig wird, können die Arbeitsgelegenheiten
nicht mehr über die Beschäftigungsförderung und damit
über Inklusionsethik legitimiert werden. Es wird bei ihnen
einzig darum gehen, die Bezieher von ALG II mit Gegen-
leistungen zu beauftragen und deren Bereitschaft zur
Erwerbsarbeit und zur Kooperation zu kontrollieren.
Sollte dies so eintreffen, würden die Arbeitsgelegenheiten
ihr erstes, für ihre Legitimation bislang eminent wichtiges
Ziel „verlieren“ und einseitig von den beiden anderen Zie-
len her bestimmt. Sofern Diakonie und Caritas auch un-
ter diesen Bedingungen Arbeitsgelegenheiten anbieten
werden, werden sie ein handfestes legitimatorisches
Problem bekommen: Im Widerspruch zur bisherigen
Rechtfertigung werden sie mit ihren Arbeitsgelegenheiten
nicht den „geförderten“ Erwerbslosen, sondern dem
„aktivierenden Sozialstaat“ dienen, die Reziprozitäts-
und Kontrollansprüche gegenüber Erwerbslosen durch-
zusetzen. Dafür aber öffentlich einzustehen, dürfte

Diakonie und Caritas mit ihren Leitbildern, Grundsatzer-
klärungen und Programmen politisch schwerfallen.

3. Auswirkungen auf die Einrichtungen

Bei den Arbeitsgelegenheiten handelt es sich nicht um
Beschäftigungsverhältnisse – und damit eben nicht um
Vertragsverhältnisse zwischen den sie durchführenden
Einrichtungen und den bei ihnen beschäftigten Erwerbs-
losen. Ihnen liegt ein Sozialrechtsverhältnis zwischen den
ARGEn und Kommunen auf der einen und den Beziehe-
rinnen und Beziehern von ALG II auf der anderen Seite
zugrunde. Begründet werden die Arbeitsgelegenheiten
deswegen auch nicht durch einen Arbeitsvertrag, sondern
durch Zuweisung der Erwerbslosen durch ihre Arbeits-
vermittler. Dadurch, dass Einrichtungen die zugewiesenen
Arbeitsgelegenheiten anbieten, werden sie in dieses
Sozialrechtsverhältnis hineingenommen – und stehen da-
bei eindeutig auf der Seite der zuweisenden SGB-II-Trä-
ger. Dies gilt auch dann, wenn Einrichtungen mit ihren
Klientinnen und Klienten eigene Maßnahmeverein-
barungen treffen, dazu vor Maßnahmebeginn „Bewer-
bungsgespräche“ führen, Erwerbslose trotz Zuweisung „ab-
weisen“ oder Maßnahmen nach Verstößen und nach eige-
nem Ermessen abbrechen dürfen. Gleichgültig, ob sie mit
solchen Vereinbarungen die „Freiwilligkeit“ ihrer Maß-
nahmen sichern, die wechselseitigen Erwartungen der För-
dermaßnahme klären und eigene Förderkonzepte
durchzusetzen suchen, oder ob sie schlicht geeignete
Bewerberinnen und Bewerber für bestimmte Arbeitsge-
legenheiten nach deren Qualifikationen und Eigenschaf-
ten auswählen wollen, die Möglichkeit dazu wird ihnen vom
jeweiligen SGB-II-Träger zugestanden – und verdankt sich
dessen Rechtsposition. Anders als in anderen Bereichen
der in der Bundesrepublik üblichen gemischten Wohl-
fahrtsproduktion erbringen die Einrichtungen mit den
Arbeitsgelegenheiten eine Dienstleistung für die jeweilige
ARGE oder Kommune, die wiederum mit dieser Dienst-
leistung ihre „Kunden“ fördern, kontrollieren und mit
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gemeinnützigen Gegenleistungen beauftragen will. So auf
die Seite der SGB-II-Träger gestellt, haben die von diesen
beauftragten Einrichtungen gleichwohl eigene und von den
ARGEn und Kommunen auch abweichende Interessen,
verfolgen – mehr oder weniger offen – eigensinnige För-
derkonzepte und tragen damit auch eine eigene Verant-
wortung – und diese auch gegenüber den in ihre Maß-
nahmen entsandten Erwerbslosen.

Zwar habe ich dazu keine Zahlen gefunden, vermute den-
noch, dass nach Inkrafttreten des SGB II – auch im Be-
reich der kirchlichen Wohlfahrtspflege – insbesondere die
Einrichtungen Arbeitsgelegenheiten angeboten haben, die
bereits zuvor im Bereich der Beschäftigungsförderung
engagiert waren. Zwar entsprach das (nicht ganz) neue
Förderungsinstrument keineswegs den damals unter
professionellen Arbeitsförderinnen und -fördern präferierten
Vorstellungen. Jedoch mussten die sich der „Ein-Euro-
Jobs“ bedienen, weil – wie eingangs berichtet – höher-
wertige Fördermaßnahmen durch die Arbeitsgelegenhei-
ten ersetzt und verdrängt wurden. Sofern sie auch nach
Inkrafttreten des SGB II Beschäftigungsförderung betrei-
ben wollten und entsprechend ausgerichtete Einrichtun-
gen bestehen bleiben sollten, mussten sie auf die
Arbeitsgelegenheiten umstellen – und zwar gänzlich un-
abhängig davon, ob diese ihren Vorstellungen von
Beschäftigungsförderung entsprechen. Das massen-
hafte Angebot von „Ein-Euro-Jobs“ folgt, so ist zumindest
meine Vermutung, weniger einer massenhaften Zustim-
mung, sondern reagiert viel mehr auf die durch das SGB II
ausgelöste Neuausrichtung der kommunalen Förderpoli-
tik. Seither suchen die Einrichtungen das Instrument der
Arbeitsgelegenheiten in die eigenen Förderkonzepte
einzupassen, wobei man offenbar bemüht ist, eigene
Akzente zu setzen und sich mit einem besonderen Angebot
zu profilieren (vgl. Simon 2007, 8f.). Zumindest konzep-
tionell ist man oftmals bestrebt, den Arbeitsgelegenheiten
ein höheres Förderpotenzial zu geben, als es vom
Gesetzgeber geplant war.

Bereits vor den Hartz-Gesetzen sahen sich Einrichtungen
unter dem Druck, den Erfolg ihrer Maßnahmen durch ei-
ne möglichst hohe Vermittlungsquote nachzuweisen.
Vielleicht weil sie die beiden anderen Zielsetzungen
„übersehen“, bewerten sie nun auch ihre eigenen Ar-
beitsgelegenheiten danach, ob die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer nach deren Beendigung in Beschäftigung (oder
Ausbildung) wechseln (vgl. ebd., 8f.) – und räumen der Ver-
mittlungsquote dabei vermutlich einen höheren Stellenwert
ein, als dies die ARGEn und Kommunen tun. Diese verfol-
gen mit den Arbeitsgelegenheiten eben auch andere Zie-
le als die der Beschäftigungsförderung und weisen des-
halb diese Maßnahme selbst bei den Erwerbslosen an, bei
denen keine Vermittlungserfolge erwartet werden.

In einigen Evaluationen wird den Arbeitsgelegenheiten ein
„Creaming-Effekt“ zugesprochen, so Erwerbslose mit
den besseren Beschäftigungsaussichten zum Nachteil de-
rer begünstigt werden, die wegen vergleichsweise
schlechter Aussichten auf eine Förderung besonders
angewiesen sind (vgl. Kotlenga 2008, 110). Sollten sie die-
sen Effekt haben, könnte dies in dem (selbst erzeugten?)
Druck einer möglichst hohen Vermittlungsquote begrün-
det liegen, sofern sich nämlich Einrichtungen auf
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit vergleichsweise
günstigen Aussichten für den „ersten Arbeitsmarkt“
konzentrieren, um möglichst hohe Vermittlungsquoten zu
erreichen. Das Creaming könnte aber auch dadurch
verursacht werden, dass Einrichtungen aus Interesse an
einer qualifizierten Verrichtung der den „Ein-Euro-Jobbern“
zugewiesenen Tätigkeiten oder aus anspruchsvollen
Qualifizierungszielen heraus entsprechend qualifizierte
oder vorqualifizierte Erwerbslose bevorzugen und sich so
die „Rosinen“ aus den von ARGEn oder Kommunen
zugewiesenen Erwerbslosen herauspicken. Sollten die
Arbeitsgelegenheiten also tatsächlich einen Creaming-
Effekt haben, dann wird er, so zumindest meine
Vermutung, eher durch die sie durchführenden Einrich-
tungen als durch die zuweisenden Arbeitsvermittler
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beziehungsweise durch die ARGEn und Kommunen
verursacht.

Wie gezeigt, verfolgt das Fallmanagement in den ARGEn
oder Kommunen mit den Arbeitsgelegenheiten synchron
unterschiedliche Ziele, während die mit deren Durch-
führung beauftragten Einrichtungen sich konzeptionell auf
das erste Ziel konzentrieren, sich so aber über die Funk-
tion ihrer Arbeitsgelegenheiten täuschen. Indem sie im Auf-
trag von ARGE und Kommunen „Ein-Euro-Jobs“ durch-
führen, werden sie in die sozialstaatliche Kontrolle von
Erwerbslosen und in deren „Dienstverpflichtung“
eingebunden – und zwar selbst dann, wenn sie ihrer, im
§ 61 SGB II festgeschriebenen „Mitwirkungspflicht“ nicht
nachkommen oder nach entsprechenden Vereinbarungen
mit den Leistungsträgern nicht nachkommen müssen. Ihre
Einbindung ist bereits durch die synchrone Zielbestimmung
der Arbeitsgelegenheiten angelegt und entzieht sich da-
her ihrem Einfluss. Es liegt mithin nicht in der Hand der
in diesen Einrichtungen engagierten Professionellen, ob
und in welchem Maß sie an der Kontrolle der ihnen an-
vertrauten Teilnehmerinnen und Teilnehmer und an deren
„Dienstverpflichtung“ beteiligt sind. Dadurch ergeben
sich unter anderem Probleme, sofern sie zum Fallmana-
gement der Arbeitsvermittlung mit Informationen und
Dokumentationen der Einzelmaßnahmen beitragen,
diese aber nicht nur zur Planung von weiteren Förder-
schritten, sondern eben auch zu Kontrollzwecken einge-
setzt werden (können). Mehr oder weniger bewusst wer-
den viele Professionelle in den Einrichtungen dies bei
Kontakten zu ARGEn und Kommunen berücksichtigen.
Und das wiederum werden viele der dort arbeitenden
Arbeitsvermittler antizipieren – und können dann die Infor-
mationen und Dokumentationen aus den Einrichtungen
nicht als eine realistische Grundlage ihrer weiteren
Förderplanungen nehmen.

Mit dem Angebot von Arbeitsgelegenheiten verfolgen die
Einrichtungen immer auch eigene Interessen – und zwar

auch dann, wenn sie, wie Einrichtungen von Diakonie und
Caritas, kein Gewinninteresse haben: Nur indem sie „Ein-
Euro-Jobs“ anbieten, können sie sich auf dem „Markt“ der
Beschäftigungsförderung gegenüber anderen Einrich-
tungen halten; sie erhalten Fallpauschalen und nutzen
extrem billige Arbeitskräfte. Vom Gesetzgeber ist allerdings
die „Zusätzlichkeit“ als Voraussetzung dafür vorge-
schrieben, dass sie Arbeitsgelegenheiten anbieten können.
Jedoch bestehen deutliche Hinweise, dass reguläre Be-
schäftigung tatsächlich durch Arbeitsgelegenheiten ersetzt
wird. Nach einer Erhebung des IAB erfahren in der
Mehrheit der Einrichtungen die Beschäftigten durch die
„Ein-Euro-Jobber“ eine Entlastung und Unterstützung.
Dagegen sehen sich die Beschäftigten in nur rund einem
Drittel der Betriebe durch deren Betreuung belastet (vgl.
Kettner/Rebien 2007, 36). Offenbar überwiegen also bei
einer Mehrheit der Einrichtungen die Vorteile der
Arbeitsgelegenheiten deren Nachteile. So konnte jede
zweite der durch die IAB befragten Einrichtungen mit den
„Ein-Euro-Jobbern“ ihr Leistungsangebot ausweiten
beziehungsweise qualitativ verbessern, was man deren
„Zusätzlichkeit“ zuschreiben mag (ebd., 37; vgl. jedoch
Kotlenga 2008, 105). Doch ermöglichen es die Arbeits-
gelegenheiten vielen Einrichtungen auch, Öffnungszeiten
auszuweiten, Überstunden abzubauen oder Vertretung im
Urlaubs- und Krankheitsfall sicherzustellen, somit also die
Tätigkeiten von regulär Beschäftigten zu ersetzen (vgl.
Kettner/Rebien 2007, 38f.). Rund ein Viertel der vom IAB
befragten Einrichtungen verneinte deshalb die „Zusätz-
lichkeit“ ihrer Arbeitsgelegenheiten, im Bereich der Sozialen
Dienstleistungen sogar 30 Prozent der Einrichtungen (vgl.
ebd. 37). Nach Einschätzung der Forscher erfüllt „in fast
der Hälfte aller Betriebe mit Sozialen Arbeitsgelegenhei-
ten ... mindestens ein Teil der Sozialen Arbeitsgelegen-
heiten die gesetzlichen Voraussetzungen für ihre Ein-
richtung nicht“ (ebd., 40). Die Einschätzung trifft sich mit
dem Urteil des Bundesrechnungshofes („Zwei Drittel der
geprüften Maßnahmen erfüllen nicht die gesetzlichen För-
dervoraussetzungen.“) und mit neueren Untersuchungen
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aus dem IAB (vgl. dazu DGB 2009), sie wird aber auch
durch eine Erhebung der Caritas bestätigt (Fix/Vogt-Wuch-
ter 2007, 24).

Der massenhafte „Missbrauch“ der Arbeitsgelegenheiten
sollte auch als ein Indiz dafür gesehen werden, dass die
gesetzliche Forderung der „Zusätzlichkeit“ weder eindeutig
noch für den Bereich der Beschäftigungsförderung sinn-
voll ist: Wenn als „zusätzlich“ gilt, was in einer Einrichtung
nicht mehr oder noch nicht finanziert wird und deshalb ak-
tuell nicht durchgeführt werden kann (vgl. BfA 2007, 11),
wird den Einrichtungen die Möglichkeit gegeben, die „Zu-
sätzlichkeit“ selbst, und das heißt nach eigenen Interes-
sen, herzustellen. So sie sich, etwa im Bereich der Jugend-
oder Altenhilfe, sinnvoll in das Angebot der Einrichtungen
einfügen, sind die dazu genutzten Arbeitsgelegenheiten
jedenfalls nicht in einem inhaltlichen Sinne zusätzlich, als
sie mit den anderen, von Beschäftigten erledigten Tätig-
keiten zusammenpassen müssen, um eine sinnvolle
Ergänzung zu sein. Zudem können Arbeitsgelegenheiten
kaum zusätzlich sein, wenn sie denn „arbeitsmarktnahe“
Bedingungen bieten sollen – und so regulärer Beschäf-
tigung gleichen, zumindest aber ähneln sollen, somit aber
diese „ersetzen“ müssen. Dieses Problem besteht nun
zwar bei jeder Form von „arbeitsmarktnaher“ Beschäfti-
gungsförderung. Bei den Arbeitsgelegenheiten entsteht je-
doch durch deren niedrigen „Preis“ ein besonderer Anreiz,
reguläre Beschäftigung zu substituieren.

In der Diskussion wird häufig vorgeschlagen, die
„Zusätzlichkeit“ durch eine stärkere Mitsprache von
Personalräten oder Mitarbeitervertretungen durchzuset-
zen (vgl. etwa Fix/Vogt-Wuchter 2007, 24f.). Man vermu-
tet, dass sich die Vertretung der regulär Beschäftigten der
Substitution regulärer Beschäftigung widersetzen wird.
Realistisch ist diese Vermutung nicht. Zwar werden sich
die Interessenvertretungen offenkundiger Umwidmung von
regulären Stellen widersetzen. In Vertretung der
Beschäftigten werden sie das jedoch bei all den grenz-

wertigen Substitutionen nicht wollen oder können, wenn
es zum Beispiel um Krankheits- und Urlaubsvertretung
geht und dann die „Ein-Euro-Jobber“ nicht nur das Bud-
get der Einrichtung, sondern auch den Arbeitsalltag der
regulär Beschäftigten erleichtern.

Dass Arbeitsgelegenheiten im großen Umfang reguläre
Beschäftigung ersetzen, wirkt sich auch auf die Profes-
sionalität der in den Einrichtungen verrichteten
Dienstleistungen aus. Durch die von den Einrichtungen
selbst definierte „Zusätzlichkeit“ verläuft zwischen den dort
Beschäftigten eine Grenze zwischen professionellen
Tätigkeiten einerseits und „Jedermann-/Jederfrau-Tätig-
keiten“ andererseits. Dabei entscheiden über den Verlauf
dieser Grenze vermutlich weniger professionelle Gründe
als vielmehr die Budgets der Einrichtungen beziehungs-
weise die Lage der öffentlichen Haushalte, aus denen sie
ihre Budgets bestreiten. Werden nun diese äußeren
Bedingungen verändert, wird auch die Grenze zwischen
professionellen und nichtprofessionellen Tätigkeiten
verschoben. In Zeiten knapper Kassen werden gegen-
wärtig ehemals professionelle Tätigkeiten durch Arbeits-
gelegenheiten ersetzt und so in „Jedermann-/Jedefrau-
Tätigkeiten“ umgewandelt. Zudem werden über die „Ein-
Euro-Jobber“ die Einrichtungen, deren Beschäftigten
und schließlich auch die Nutzerinnen und Nutzer der Ein-
richtungen an die schleichende Deprofessionalisierung von
Sozialen Diensten gewöhnt.

Die Arbeitsgelegenheiten werden im sozialstaatlichen Auf-
trag angeboten – und stehen fortwährend unter der Kon-
trolle von ARGEn oder Kommunen. In den vorliegenden
Untersuchungen wird häufig gefragt, ob in der Koopera-
tion mit den SGB-II-Trägern Unterschiede zwischen AR-
GEn und Kommunen bestehen. Weit mehr als diese ins-
titutionellen Settings der Arbeitsvermittlung entscheiden
nach meiner Einschätzung die lokalen Kulturen darüber,
ob und in welchem Maß die Auftrag nehmenden Einrich-
tungen unter die Kontrolle der Leistungsträger genommen
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werden. Offenbar lassen sich auch unter den Bedingun-
gen des SGB II gewachsene Kooperationsstrukturen
fortsetzen – und in der Folge Arbeitsgelegenheiten und För-
derkonzepte einvernehmlich absprechen und in lokalen
Förderkulturen gemeinsam planen. In Hessen hielten fast
die Hälfte der befragten Einrichtungen die Kooperation mit
den ARGEn und Kommunen für gut (vgl. Simon 2007, 6).
Jedoch bietet das SGB II den ARGEn, vor allem aber wohl
den optierenden Kommunen die Möglichkeit, aus den ko-
operativen Strukturen der Vergangenheit auszubrechen
und an deren Stelle einseitige Steuerungskonzepte zu set-
zen, auf diesem Wege auch die Einrichtungen der kirch-
lichen Wohlfahrtspflege stärker unter ihre Regie zu brin-
gen und sie zum Beispiel auch vermehrt zur Kontrolle der
Erwerbslosen einzusetzen. Im Gegenzug schwindet
dann die Möglichkeit der Einrichtungen, die SGB-II-Trä-
ger im eigenen Interesse oder im Interesse ihrer Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu beeinflussen. Damit bestätigt
sich allerdings nur ein Trend, dass sich der bundesdeut-
sche Sozialstaat der ihm über lange Zeit aufgetragenen
Subsidiarität entledigt hat und stärker als zuvor die
Erstellung der von ihm in Auftrag gegebenen Sozialen
Dienste und die dazu von ihm beauftragten Dienstleister
kontrolliert (vgl. dazu Möhring-Hesse 2008b).

In der Vergangenheit dienten die Instrumente der aktiven
Arbeitsmarktpolitik, allen voran die klassischen ABM-Maß-
nahmen, vielen lokalen Einrichtungen, vor allem außerhalb
der großen Wohlfahrtsverbände, (auch) zur Anschub-
finanzierung. Über die öffentlich geförderte Beschäftigung
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sie sich zu
professionell arbeitenden Organisationen entwickeln,
unter anderem indem sich engagierte Ehrenamtliche
eigene Stellen schufen und ihr Engagement auf eine haupt-
amtliche Grundlage stellten. Für derartige Einrichtungen
waren vor allem die ABM-Maßnahmen „eine Art dauerhaft
prekärer Sockelfinanzierung“ (Ketlenga 2008, 103). Mit der
Umstellung von der öffentlichen Beschäftigungsförderung
auf die Arbeitsgelegenheiten brach diese Grundlage

weg. Ob deswegen kleinere Vereine in nennenswertem
Umfang aufgeben oder ihre Aktivitäten einschränken
mussten, ob also durch die Umstellung auf die Arbeits-
gelegenheiten das lokale Angebot an Sozialen Diensten
ausgedünnt wurde, darüber sind mir keine Zahlen bekannt.
Genauso wenig habe ich Auskünfte darüber gefunden, ob
und in welchem Umfang Neugründungen von lokalen Ein-
richtungen oder innovative Entwicklungen beeinträchtigt
oder gar verunmöglicht wurden. Aber auch ohne solche
Zahlen sollte man damit rechnen, dass die Umstellung von
der öffentlich geförderten Beschäftigung auf die Arbeits-
gelegenheiten Auswirkungen auf die lokalen Strukturen des
„Dritten Sektors“ hatten – und weiterhin haben. Diesen
Sachverhalt in die Bilanz der Arbeitsgelegenheiten mit ein-
zubeziehen, ist weniger abwegig, als es vielleicht zunächst
den Anschein hat. Immerhin gilt selbst bei der Förderung
von Arbeitsgelegenheiten, dass an den ausgeführten Tätig-
keiten ein öffentliches Interesse bestehen muss, weswe-
gen es ein Problem sein sollte, wenn das öffentliche In-
teresse an einer vielfältigen und entwickelten Struktur lo-
kaler Sozialer Dienste in Folge der Arbeitsgelegenheiten
verletzt würde.

Auch wenn im SGB II und SGB III nicht verpflichtend vor-
gesehen, wurde vom zuständigen Bundesministerium ein
neues Vergaberecht durchgesetzt für die im Regelkreis des
SGB III angebotenen arbeitsmarktpolitischen Dienstleis-
tungen und damit einhergehend die Ausschreibung für
derartige Dienstleistungen. Für den Regelkreis des SGB
II und damit auch für die Arbeitsgelegenheiten obliegen ent-
sprechende Entscheidungen den lokalen Leistungsträgern,
von denen aber zumindest ein Teil auf die neue Verga-
bepraxis umgestellt hat. In Konsequenz der veränderten
Maßnahmevergabe, aber auch allgemein als Folge des
verschärften, von den lokalen Sozialbürokratien be-
wusst angeregten Wettbewerbs zwischen den Einrich-
tungen werden, so wird zumindest in einer Untersuchung
vermutet (vgl. ebd., 105f.), große Einrichtungen bei der
Maßnahmevergabe bevorzugt – und dies zu Lasten
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kleinerer Einrichtungen und von Einrichtungen, die nicht
primär oder ausschließlich im Bereich der Beschäfti-
gungsförderung auftreten, sondern in anderen gemein-
wesenbezogenen Feldern tätig sind. Im Wettbewerb um
sozialstaatliche Aufträge nutzen die größeren und auf
Beschäftigungsförderung spezialisierten Einrichtungen
ihre Preis-Mengen-Vorteile, die wiederum von den ARGEn
und Kommunen gerne genutzt werden. Wie bei den
Bildungsträgern haben deshalb auch beschäftigungs-
fördernde Einrichtungen Insolvenz anmelden müssen, wo-
durch die Vielfalt an Einrichtungen zumindest in einigen
Kommunen ausgedünnt wurde. Sofern eine solche Ent-
wicklung in den jeweiligen Kommunen besteht, können die
kirchlichen Wohlfahrtsverbände davon häufig profitieren
– zumal dann, wenn sie eigene Beschäftigungsgesell-
schaften bilden und eine Ausweitung ihrer Maßnahmen
wagen, also „in die Menge“ gehen.

4. Auswirkungen auf die kirchlichen Wohl-
fahrtsverbände

Als Folge der neuen staatlichen Steuerung stehen die
kirchlichen Wohlfahrtsverbände in der Gefahr auseinan-
derzubrechen (Dahme u.a. 2005, 93-103): Die Einrich-
tungen werben unter den Bedingungen eines verschärf-
ten Wettbewerbs sozialstaatliche Aufträge ein, gewinnen
dadurch aber an Macht gegenüber ihren Dachverbänden,
die im Gegenzug an Einfluss auf ihre Einrichtungen
verlieren und somit auch den gesamten Verband weniger
bestimmen können. Die neuen Steuerungsmodelle wer-
den auch auf kommunaler Ebene eingesetzt. Zumindest
der Tendenz nach hat es der lokale Sozialstaat nunmehr
mit Dienstleistern (und darunter auch mit den von Wohl-
fahrtsverbänden getragenen Einrichtungen) und nicht mehr
mit Wohlfahrtsverbänden zu tun, denen er einst über das
Subsidiaritätsprinzip verpflichtet war. Genau diese Sub-
sidiarität hat der Sozialstaat – spätestens mit den Anfang
1999 in Kraft getretenen Neufassungen von § 93 BSHG
(Leistungsvereinbarungen) und §§ 78 KJHG (Vereinba-

rungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitäts-
entwicklung) – gekündigt und übernimmt durch seine
Auftragsvergabe seither keine Verantwortung mehr für das
Bestehen der freien Wohlfahrtspflege, betrachtet statt-
dessen deren Einrichtungen wie einzelwirtschaftliche
Anbieter als Leistungsnehmer. In den neuen Sozial-
gesetzbüchern wird die Auflösung der Subsidiarität
bestätigt und werden deshalb die Einrichtungen der
freien Wohlfahrt einzelwirtschaftlichen Unternehmen als
Auftragsnehmer sozialstaatlicher Aufträge grundsätzlich
gleichgestellt.

Bei den Arbeitsgelegenheiten besteht dazu jedoch eine
Gegenbewegung. Zwar sind sie nicht einzig der freien
Wohlfahrtspflege vorbehalten. Jedoch müssen die aus-
geführten Tätigkeiten in einem öffentlichen Interesse
liegen (§ 16.2 SGB II), was bei den Wohlfahrtsverbänden
gleichsam institutionell gesichert zu sein scheint. Und des-
halb hat man sich bereits vor Inkrafttreten des SGB II um
die Mitwirkung der freien und eben besonders auch der
kirchlichen Wohlfahrtsverbände bemüht. Außerdem hat der
Gesetzgeber in § 17.1 SGB II die Leistungsträger ver-
pflichtet, die „Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer
Tätigkeit auf dem Gebiet der Grundsicherung für
Arbeitsuchende angemessen [zu] unterstützen“. Unab-
hängig davon, ob das mit dieser Weisung auch so inten-
diert war, sind die Arbeitsgelegenheiten nach Inkrafttreten
des SGB II zum Privileg für die freien Wohlfahrtsverbän-
de und deren Einrichtungen geworden, das ihnen ge-
genüber der einzelwirtschaftlichen Konkurrenz ein Vorrecht
bei der Beschäftigungsförderung sowie den einzigartigen
Zugriff auf billige Arbeitskräfte für „zusätzliche“ Tätigkeiten
und damit zur Verbesserung des eigenen Angebots gewährt.
Dieser Vorteil fiel ihnen zu, nachdem ihnen der bundes-
deutsche Sozialstaat zuvor ihre überkommenen Privilegien
mehr oder weniger konsequent genommen hatte.

Dass die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, zumal an
ihren Spitzen, recht positiv auf die „Ein-Euro-Jobs“
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angesprungen sind, dürfte daher nicht nur darin begrün-
det liegen, dass sie ihr Engagement in der Beschäfti-
gungsförderung nicht anders hätten durchhalten können.
Die Arbeitsgelegenheiten konnten ihnen zugleich als ein
Vehikel erscheinen, wieder an die vergangenen korpora-
tistischen Verhältnisse und die vermisste Subsidiarität
anzuschließen, mithin mit dem aktivierenden Sozialstaat
der Hartz-Reformen zurück in die Vergangenheit zu
springen. Nach der Entwertung der Subsidiarität wollte und
konnte man dieses „Entgegenkommen“ nicht zurückwei-
sen – und musste im Gegenzug bei den „Ein-Euro-Jobs“
mitwirken. Dass sie der damaligen Bundesregierung ein
gemeinsames Monitoring über die Folgewirkungen der
Hartz-Reformen abringen konnten, mögen die Wohl-
fahrtsverbände als Bestätigung ihrer Hoffnung auf eine
Wiederkehr der Subsidiarität und als eine Würdigung ihrer
außerordentlichen Stellung im bundesdeutschen Wohl-
fahrtspluralismus gesehen haben.

Ob diese Hoffnung aufgeht, erscheint zumindest fraglich.
Die Auflösung der einstigen Subsidiarität ist so weit fort-
geschritten, als dass sie durch das Privileg bei den
Arbeitsgelegenheiten gebremst, geschweige denn
umgekehrt wird. Zudem gibt die Praxis der Arbeitsge-
legenheiten – nach den Informationen, die in dieser Bilanz
bislang zusammengetragen werden konnten – keine
Indizien dafür, dass die Einrichtungen der freien Wohl-
fahrtspflege über das Angebot von Arbeitsgelegenheiten
wieder stärkeren Einfluss auf die Leistungsträger nehmen
können. Es spricht im Gegenteil eher viel dafür, dass die
durchführenden Einrichtungen und darüber auch die sie
tragenden Wohlfahrtsverbände bei den Arbeitsgelegen-
heiten an eine kürzere „Leine“ der kommunalen Sozial-
bürokratie genommen werden können – und diese Mög-
lichkeit in einigen Kommunen durchaus realisiert wird. Hin-
zu kommt, dass das bei den Arbeitsgelegenheiten faktisch
gewährte Privileg inzwischen entwertet wurde, indem die
von den Arbeitsförderern hoch goutierten Beschäfti-
gungszuschüsse gerade nicht den Wohlfahrtsverbän-

den vorbehalten werden (können). Während aber die Hoff-
nung der Wohlfahrtsverbände auf ein Zurück in die Ver-
gangenheit der Subsidiarität nicht sonderlich begründet zu
sein scheint, ist die „Rechnung“ der Agenda 2010 aufge-
gangen: Um die in den Hartz-Reformen verfolgte Akti-
vierungs-, Reziprozitäts- und Kontrollstrategie schnell
durchsetzen zu können, brauchte man willfähige Koope-
rationspartner mit der Möglichkeit, Arbeitsgelegenheiten
en gros anzubieten – und hat diesen Partner in den Wohl-
fahrtsverbänden gefunden, auch wenn – wie bereits
bemerkt – nicht alle Verbände und nicht alle in den Verbän-
den gleichermaßen mitwirken wollten.

Sofern sie aber eingestiegen sind, fällt es den Wohl-
fahrtsverbänden, wenn sie denn mitwirken, offenbar
schwer, ihre Mitwirkung öffentlich zu reflektieren und zu
politisieren. Zumindest sind es nicht die Wohlfahrtsver-
bände, die die negativen Wirkungsanalysen erstellen und
öffentlich vertreten. Im Gegenteil: Gegenüber diesen
Analysen suchen zumindest die durchführenden Einrich-
tungen und Verbände die Arbeitsgelegenheiten zu
verteidigen – und verweisen dazu etwa auf die hohe
Zufriedenheit ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie
auf deren positive Erfahrungen in ihren Einrichtungen. Was
sie so mit mehr oder weniger validen Zahlen, häufig mit
anekdotischen Zitaten oder anreiztheoretischen Speku-
lationen rechtfertigen, sind aber nicht nur die Arbeits-
gelegenheiten als Instrument der Beschäftigungsförderung,
sondern mindestens gleichermaßen ihre eigene Praxis der
Beschäftigungsförderung und ihre Mitwirkung bei den
Arbeitsgelegenheiten. Schon deshalb sollte man in die
„Erfolgsbilanzen“ der kirchlichen Wohlfahrtsverbände
kein allzu großes Vertrauen setzen. Mir jedenfalls erscheint
es am Ende der vorgelegten Bilanz als äußerst fraglich,
ob die Arbeitsgelegenheiten und damit auch deren Angebot
bei Kirche, Diakonie und Caritas tatsächlich im Interesse
der teilnehmenden Erwerbslosen sind. Mir scheint
außerdem fraglich, ob die von Diakonie und Caritas mit-
unter veröffentlichten Erfolgsmeldungen tatsächlich die
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Schlussvotum

29

von Pfarrer Dr. Thomas Posern

Für Einrichtungen und Initiativen, die unter den Bedin-
gungen des SGB mit Erwerbslosen arbeiten, gilt die
Herausforderung, unter den Bedingungen eines von
struktureller Massenarbeitslosigkeit geprägten Umfel-
des von den betroffenen Menschen her zu denken, poli-
tisch-konzeptionell zu handeln und darüber hinaus Alter-
nativen zum Bestehenden zu entwickeln.

Caritas, Diakonie und andere im Feld tätigen Verbände be-
mühen sich, möglichst „gute Arbeit“ unter schlechten Rah-
menbedingungen zu bieten. Deshalb haben sie gemein-
sam mit den Kirchen die Aufgaben politischer Anwaltschaft
für entscheidende Verbesserungen der gesetzlichen
und administrativen Rahmenbedingungen zu übernehmen.
Das Instrument der AGH muss „gegen den Strich
gebürstet“ werden; Qualifizierung und Stabilisierung von
Menschen, die aus Langzeitarbeitslosigkeit kommen,
brauchen Zeit, qualifizierte Begleitung und eine ausrei-
chende Finanzierung. Die Arbeit mit den AGH kann nur
insoweit einigermaßen verantwortet werden, wie das
Instrument von den Verantwortlichen gegen seine eigene
Intention im Interesse der Betroffenen genutzt wird.

Dabei gilt es, einen unfruchtbaren Gegensatz von Theorie
und Praxis und lähmenden Streit zwischen „Theoretikern“
und „Praktikern“ zu überwinden. Es gilt, den gemeinsamen
Erfahrungsschatz in der Arbeit mit Betroffenen und der Aus-
einandersetzung mit widrigen Rahmenbedingungen zu
heben und zu politisieren – das heißt jenseits verbesser-
ter Praxis mit und im Interesse von Betroffenen diese Erfah-

rungen in parteilich-politische Anwaltschaft umzusetzen.
Deutlich stärker als bislang muss das Wissen um die Ver-
änderungsnotwendigkeit der politischen und administra-
tiven Rahmenbedingungen in den Verbänden diskutiert und
nach außen getragen werden, also zu den politisch Ver-
antwortlichen und in eine politisch und sozial interessier-
te Öffentlichkeit hinein.

Ziel und Interesse der Kirchen und der Einrichtungen von
Caritas und Diakonie muss sein, der im Gang befindlichen
Umprogrammierung des  Sozialstaates im Sinne einer
Funktionalisierung des Menschen für die Wirtschaft zu
wehren. Gegen die Slogans „Arbeit, Arbeit, Arbeit“, oder:
„Sozial ist, was Arbeit schafft“ ist auch für sozial Schwa-
che und Erwerbsarbeitslose der wirtschaftsethische
Satz wieder in sein Recht zu setzen: „Die Wirtschaft muss
dem Menschen dienen.“

Dabei ist nicht zu übersehen, dass all diese praktischen
und politischen Aktivitäten und Intentionen das Grund-
problem struktureller Massenarbeitslosigkeit kaum zu
überwinden helfen. „Gute Arbeit“ wird auf die Dauer nur
über unterschiedliche Modelle der Arbeitszeitverkürzung
zu verwirklichen sein, deren Zielvorstellung lautet: „Kur-
ze Vollzeit für alle“ (Helmut Spitzley). 

Pfarrer Dr. Thomas Posern
ist stellvertretender Leiter des Zentrums Gesell-
schaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau.
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